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Sehr geehrte Mandanten,

selbst die Religion schützt nicht vor der Steuer. In diesem Fall ging es

um die Schenkungsteuer:

In einem Streit vor dem BFH (Az: II R 19/13) wurden unverzinsliche Dar-

lehen hingegeben. Die zinslose Gewährung eines Darlehens bei Fehlen

einer sonstigen Gegenleistung ist regelmäßig eine Schenkung, wobei

die Schenkung in dem Verzicht auf die Verzinsung liegt.

Der Kläger im vorliegenden Verfahren argumentierte aber, dass es ihm

sein islamischer Glaubens untersage, Zinsen anzunehmen. Eine Schen-

kung, die das Gesetz als freigiebige Zuwendung bezeichnet, liege daher

nicht vor, weil der Zinsverzicht aus religiösen Gründen nicht freiwillig

erfolge.

Dem folgte der BFH in seiner Entscheidung nicht. Der Grund: Solange

der Darlehensgeber rein objektiv auch die Möglichkeit hat, das hinge-

gebene Geld auch anderweitig für sich gewinnbringend einzusetzen,

erfolgt eine zinslose Darlehenshingabe freiwillig. Daher ist es unerheb-

lich, ob dem Darlehensgeber die Vereinbarung und Annahme eines Zin-

ses nach islamischem Recht oder aus anderen religiösen Gründen ver-

boten ist, denn er könnte mit dem Kapital auch auf andere Weise einen

Ertrag erzielen.

Der Teufel und die Steuer sind halt immer zur Stelle.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team vom Steuerbüro

Andreas Fiedler
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.10.

�� Umsatzsteuer

�� Lohnsteuer

�� Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.10.2015.

Bonuszahlungen: Mindern Sonderausgabenabzug 
nicht

Der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausga-

benabzug ist nicht um Zahlungen zu kürzen, die von der Krankenkasse 

im Rahmen eines „Bonusprogramms“ geleistet werden. Dies hat als 

bundesweit erstes Finanzgericht (FG) das FG Rheinland-Pfalz ent-

schieden. Es hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.

Die Kläger machten in ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 Ar-

beitnehmerbeiträge der Klägerin zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung (Basisabsicherung) als Sonderausgaben geltend (2.663 

Euro). Im Einkommensteuerbescheid kürzte das Finanzamt diese Bei-

träge, weil die Klägerin im Rahmen eines Bonusprogramms von ihrer 

Krankenkasse 150 Euro erhalten hatte. Dagegen legten die Kläger Ein-

spruch ein. Sie führten an, die Zahlung sei keine Beitragsrückerstat-

tung. Es handle sich vielmehr um einen Zuschuss der Krankenkasse, 

weil die Klägerin an dem Bonusmodell „Vorsorge PLUS“ teilgenommen 

habe. Danach erhalte derjenige, der bestimmte Vorsorgemaßnahmen 

(zum Beispiel Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt habe, am 

Jahresende einen Zuschuss der Krankenkasse von bis zu 150 Euro jähr-

lich zu seinen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die privat zu zah-

len und nicht im Versicherungsumfang enthalten seien (zum Beispiel 

Massagen, homöopathische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, 

Gesundheitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge wie zum 

Beispiel Fitness-Studio oder Sportverein). Das Finanzamt wies den Ein-

spruch als unbegründet zurück.

Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG kam zu dem Ergeb-

nis, dass die Krankenversicherungsbeiträge der Klägerin zur Basisab-

sicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abzugsfähig sind und 

nicht um den von der Krankenkasse gezahlten Bonus gekürzt werden 

dürfen. Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung zur Berück-

sichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen seien die 

Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für eine 

Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsiche-

rung) in vollem Umfang als Sonderausgaben abziehbar.

Zwar dürften nur solche Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt 

werden, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirt-

schaftlich belastet sei. Eine Verrechnung von Krankenversicherungs-

beiträgen mit Erstattungen oder Zuschüssen setze allerdings deren 

„Gleichartigkeit“ voraus. Eine solche bestehe zwischen den Kranken-

versicherungsbeiträgen der Klägerin und der Bonuszahlung der Kran-

kenkasse nicht. Die Krankenversicherungsbeiträge dienten der Absi-

cherung des Risikos, Kosten im Krankheitsfall selbst tragen zu müssen, 

allerdings nur in Bezug auf solche Kosten, die die Basisversorgung 

beträfen, weil nur diese versichert sei. Mit diesem (begrenzten) Versi-

cherungsschutz stehe die Bonuszahlung nicht im Zusammenhang. Da 

nämlich alle Versicherungsmitglieder – ob sie nun an dem Bonusmo-

dell teilnähmen oder nicht – Anspruch auf sämtliche Versicherungs-

leistungen (zur Basisversorgung) hätten, sei der Versicherungsschutz 

(Basisabsicherung) unabhängig von der Teilnahme am Bonuspro-

gramm gegeben. Es fehle daher an der erforderlichen „Gleichartigkeit“ 

zwischen der Bonuszahlung und den Beiträgen der Klägerin zu ihrer 

Basis-Krankenversicherung, weil die Bonuszahlung nicht der Erlangung 

des Versicherungsschutzes diene.

Auch könnten die Bonuszahlungen der Krankenkasse deshalb nicht als 

Rückerstattung von Beiträgen zur Basis-Krankenversicherung qualifi-

ziert werden, weil mit dieser Zahlung lediglich solche Krankheitskos-
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ten erstattet worden seien, die außerhalb des Versicherungsschutzes 

angefallen und daher von der Klägerin selbst zu tragen gewesen sei-

en. Eine Gleichartigkeit solcher Bonuszahlungen mit Sonderausgaben 

setzte voraus, dass der Versicherungsschutz auch die selbst getragenen 

Aufwendungen umfasst hätte. Dies sei hier nicht der Fall.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.04.2015, 3 K 1387/14

Haustiere: Betreuung ist steuerbegünstigt

Die Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger für die Betreuung eines 

Haustieres aufwendet, sind steuerbegünstigt. Das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf hat Tierbetreuungskosten als Aufwendungen für haus-

haltsnahe Dienstleistungen anerkannt. Es widerspricht damit der Auf-

fassung der Finanzverwaltung. Die Revision zum Bundesfinanzhof hat 

das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuge-

lassen.

Die Kläger halten eine Hauskatze in ihrer Wohnung. Mit der Betreuung 

des Tieres während ihrer Abwesenheit beauftragten sie eine Tier- und 

Wohnungsbetreuerin, die ihnen pro Tag zwölf Euro, im Streitjahr 2012 

insgesamt 302,90 Euro, in Rechnung stellte. Die Rechnungen begli-

chen die Kläger per Überweisung. Mit der Einkommensteuererklärung 

beantragten sie eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme 

haushaltsnaher Dienstleistungen. Das Finanzamt lehnte dies unter 

Verweis auf das einschlägige Schreiben des Bundesfinanzministeri-

ums ab. In dieser für das Finanzamt verbindlichen Anweisung wird eine 

Steuerermäßigung für Tierbetreuungs-, -pflege- und -arztkosten aus-

geschlossen.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Entgegen der Ansicht 

der Finanzverwaltung habe die Versorgung von Haustieren einen en-

gen Bezug zur Hauswirtschaft des Halters und werde deshalb von der 

Steuerbegünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen erfasst. Nach 

dieser Vorschrift ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf An-

trag um 20 Prozent (höchstens 4.000 Euro) der Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die im Haus-

halt des Steuerpflichtigen erbracht werden.

Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistung“ sei gesetzlich nicht nä-

her bestimmt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gehörten 

dazu hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich durch Mit-

glieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erle-

digt werden und in regelmäßigen Abständen anfallen. Hierzu zählen 

nach Ansicht des FG auch Leistungen, die ein Steuerpflichtiger für die 

Versorgung und Betreuung des in seinen Haushalt aufgenommenen 

Haustiers erbringt. Katzen, die in der Wohnung des Halters leben, sei-

en dessen Haushalt zuzurechnen. Tätigkeiten wie die Reinigung des 

Katzenklos, die Versorgung der Katze mit Futter und Wasser und die 

sonstige Beschäftigung des Tieres fielen regelmäßig an und würden 

typischerweise durch den Halter und dessen Familienangehörige erle-

digt. Sie gehörten damit zur Hauswirtschaft des Halters.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.02.2015, 15 K 1779/14 E

Konsequenzen bei nicht fristgerechter Vorlage von 
Unterlagen

Die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes gegen einen Steuerpflich-

tigen gemäß § 146 Absatz 2b der Abgabenordnung wegen nicht frist-

gerechter Vorlage von Unterlagen erweist sich dann als ermessensfeh-

lerhaft, wenn bei der Ermessensabwägung nicht berücksichtigt wird, 

dass der Steuerpflichtige auf die Anforderungen des Außenprüfers 

einen Teil der angeforderten Unterlagen eingereicht hat und dadurch 

die Fortsetzung der Prüfung ermöglicht wurde. Dies stellt das Finanz-

gericht des Saarlandes klar.

Es hebt hervor, dass die gesetzlich vorgegebene Sanktionsuntergren-

ze von 2.500 Euro keinen Bagatellbetrag darstellt. Deswegen sei die 

Ermessensausübung vordergründig hinsichtlich des Entschließungser-

messens („Ob“) sorgfältig unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls, insbesondere der Dauer der Fristüberschreitung, den Grün-

den und dem Ausmaß der Pflichtverletzungen sowie der Beeinträchti-

gung der Außenprüfung, vorzunehmen.

Finanzgericht des Saarlandes, Gerichtsbescheid vom 28.01.2015, 1 K 

1102/13
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Firmenwagen: Geldwerter Vorteil privater Nutzung 
nicht tageweise zu ermitteln

Für die private Nutzung eines vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

überlassenen Fahrzeugs ist für jeden Kalendermonat der volle Betrag 

von einem Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil anzu-

setzen. Eine taggenaue Berechnung kommt nach Ansicht des Finanz-

gerichts (FG) Baden-Württemberg nicht in Betracht.

Die Klägerin stellte diversen Arbeitnehmern Fahrzeuge auch zur pri-

vaten Nutzung zur Verfügung. Die Arbeitnehmer führten kein Fahr-

tenbuch. Die Überlassung der Fahrzeuge begann und endete zum Teil 

während eines Monats. Die Klägerin ermittelte den Bruttoarbeitslohn 

und für Zwecke des Lohnsteuerabzugs den geldwerten Vorteil aus der 

Möglichkeit zur Privatnutzung nach der so genannten Ein-Prozent-

Regelung. Für Monate, in denen das Fahrzeug an den Arbeitnehmer 

jeweils nur teilweise zur Verfügung gestanden hatte, berücksichtigte 

sie den Sachbezug nur zeitanteilig.

Die Entscheidung des FG befasst sich mit der Ermittlung des Brutto-

arbeitslohns auch für Zwecke des Lohnsteuerabzugs, wenn der Arbeit-

geber dem Arbeitnehmer ein Fahrzeug auch zur privaten Nutzung nur 

während eines Teil des Monats überlässt. Seiner Ansicht nach ist der 

volle Betrag von einem Prozent des Bruttolistenpreises für die private 

Fahrzeugnutzung für jeden angefangenen Monat anzusetzen. Habe die 

Klägerin für ihre Arbeitnehmer infolge einer tageweisen Berechnung 

zu geringe Bruttoarbeitslöhne dem Lohnsteuerabzug zugrunde gelegt, 

zu wenig Lohnsteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt, so 

könne diese als Arbeitgeberin vom Finanzamt in Haftung genommen 

werden. Der vom Finanzamt erlassene Lohnsteuerhaftungsbescheid 

sei rechtmäßig.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 24.02.2015, 6 K 

2540/14

Rückwirkende Umwandlung von Krankengeld in eine 
Rente: steuerpflichtig?

Beziehen ältere Arbeitnehmer Krankengeld oder andere Sozialleistun-

gen wie Arbeitslosengeld, kommt es häufig vor, dass ihnen rückwir-

kend eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente zugebilligt wird. Da-

durch entfällt auch rückwirkend ganz oder teilweise der Anspruch auf 

das Krankengeld.

Die Verrechnung erfolgt dann direkt zwischen Krankenkasse und Ren-

tenstelle. Soweit die gesetzliche Rentenversicherung der Krankenkasse 

gegenüber erstattungspflichtig ist, wird das bisher ausgezahlte Kran-

kengeld steuerlich rückwirkend als Rentenzahlung angesehen und wie 

jede gesetzliche Rente in Höhe des Besteuerungsanteils versteuert 

(BMF-Schreiben vom 19.8.2013, BStBl. 2013 I S. 1087Rz. 192). Sind 

Vorjahre betroffen, kann das Finanzamt sogar bereits bestandskräftige 

Steuerbescheide nachträglich entsprechend ändern (R 32b Abs. 4 EStR 

2012).

Viele Rentner empfinden diese nachträgliche Besteuerung als unge-

recht, da das ausgezahlte Krankengeld ja steuerfrei war und nur dem 

Progressionsvorbehalt unterlag. Ob die rückwirkende Besteuerung 

rechtens ist, prüft der Bundesfinanzhof nun erneut (Az. der Revision: 

X R 30/14).

Das Niedersächsische Finanzgericht als Vorinstanz hatte die Klage ab-

gewiesen, weil der BFH bereits früher zugunsten der Finanzverwaltung 

diese Besteuerung abgesegnet hatte. Dass der BFH die Revision ge-

gen das Urteil des Finanzgerichts aufgrund einer Nichtzulassungsbe-

schwerde des Rentners zugelassen hat, zeigt, dass er den Sachverhalt 

einer erneuten Prüfung unterziehen will: Ausgang ungewiss.

Hinweis: Betroffene Rentner sollten daher Einspruch gegen ihre geän-

derten Steuerbescheide einlegen und das Ruhen des Einspruchsverfah-

rens bis zur Entscheidung des BFH beantragen.

Einseitige Kniegelenksarthrose kann Berufskrankheit 
sein

Arbeitet ein Handwerker jahrelang einseitig kniend in der so genannten 

Fechterstellung, kann eine einseitige Kniegelenksarthrose als Berufs-

krankheit nach Nr. 2112 der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung 

(BKV) anerkannt und entschädigt werden. Dies hat das Sozialgericht 

(SG) Dortmund im Fall eines Gas- und Wasserinstallateurs entschie-

den, der mehr als 13.000 Stunden kniebelastende Tätigkeiten mit einer 

Mindesteinwirkungsdauer von einer Stunde pro Schicht geleistet hat.

Wegen der Einseitigkeit der bei dem Kläger bestehenden Arthrose 

bezweifelte die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG) deren 

Angestellte
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berufliche Verursachung und lehnte die Anerkennung einer Berufs-

krankheit ab. Das SG Dortmund verurteilte die BG dazu, die Kniege-

lenksarthrose rechts als Folge der Berufskrankheit nach Nr. 2112 der 

Anlage 1 zur BKV anzuerkennen und dem Kläger eine Verletztenrente 

zu gewähren.

Die einseitig ausgeprägte Kniegelenkserkrankung des Klägers entspre-

che seiner jahrelangen kniebelastenden Arbeitshaltung in der Fech-

terstellung. Der Kläger habe die einseitige Belastung mit dem über-

wiegenden Knien auf dem händigen, rechten Knie und Beugestellung 

im linken Knie plausibel dargelegt. Der altersvorauseilende Befund im 

rechten Kniegelenk, der erst nach Aufgabe der Tätigkeit festgestellt 

worden sei, spreche für die berufliche Verursachung. Der Berufskrank-

heit-typischen Körperveränderung stehe die Einseitigkeit der arthroti-

schen Veränderung in den Knien nicht entgegen, sondern spreche hier 

für einen hinreichenden kausalen Zusammenhang. Lediglich bei einer 

symmetrischen Belastung der Knie sei auch eine symmetrische Vertei-

lung der Umbauschäden zu erwarten.

Schließlich stehe das Übergewicht des Klägers als konkurrierende Ur-

sache der Berufskrankheit-Anerkennung nicht entgegen, weil die ar-

beitstechnischen Voraussetzungen der Berufskrankheit und ein geeig-

netes Krankheitsbild vorlägen.

Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 22.05.2015, S 18 U 113/10

Fehlerhafte elektronische Übermittlung des  
Arbeitslohns: Finanzamt darf Einkommensteuer-
bescheid berichtigen

Die Nichterfassung eines ausländischen Arbeitslohns, die auf der Über-

nahme des elektronisch übermittelten Arbeitslohns in dem Glauben 

beruht, dass dieser dem erklärten Arbeitslohn entspricht, beruht auf 

einer „ähnlichen offenbaren Unrichtigkeit“ im Sinne des § 129 Abga-

benordnung und kann nach dieser Vorschrift berichtigt werden. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf unter Verweis darauf entschie-

den, dass ein solcher Fehler der falschen Eintragung in einem Eingabe-

wertbogen gleichstehe.

Die Beteiligten stritten um die Befugnis des Finanzamts, einen Einkom-

mensteuerbescheid zu ändern. Die Kläger deklarierten einen Bruttoar-

beitslohn von 1.180.000 Euro in der Anlage N zur Steuererklärung. Aus 

den beigefügten Ausdrucken elektronischer Lohnsteuerbescheinigun-

gen ergaben sich Bruttoarbeitslöhne von 200.000 Euro und 960.000 

Euro. Zudem lag der Steuererklärung eine ausländische Lohnbeschei-

nigung bei, in der ein Betrag von 20.000 Euro ausgewiesen war.

Im Rahmen der Veranlagung erledigte der Sachbearbeiter des Finanz-

amts mehrere Prüf- und Risikohinweise zur Erfassung des ausländi-

schen Arbeitslohns. Zudem kam die für die zentrale Bearbeitung von 

Auslandssachverhalten zuständige Stelle zu der Erkenntnis, dass die 

Auslandseinkünfte in Deutschland steuerpflichtig sind. Im Einkom-

mensteuerbescheid wurden indes nur 1.160.000 Euro erfasst; darin 

war der ausländische Arbeitslohn nicht enthalten. Nach Bestands-

kraft des Bescheids erließ das beklagte Finanzamt einen Änderungs-

bescheid und berief sich auf eine offenbare Unrichtigkeit. Es sei allein 

der elektronisch übermittelte Arbeitslohn in Höhe von 1.160.000 Euro 

erfasst worden. Der dagegen gerichtete Einspruch der Kläger blieb 

ohne Erfolg.

Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. Im Streitfall liege eine 

offenbare Unrichtigkeit in der Übernahme des elektronisch übermit-

telten Arbeitslohns in dem Glauben, dass dieser dem erklärten Ar-

beitslohn entspreche. Der Fehler sei darauf zurückzuführen, dass der 

Sachbearbeiter bei der Erfassung der Daten keinen Abgleich des elekt-

ronisch gespeicherten Arbeitslohns mit dem erklärten Arbeitslohn vor-

genommen habe. Eine Eintragung der Kläger habe er hingegen nicht 

übersehen. Er sei bei der Übernahme des Arbeitslohns davon ausge-

gangen, den richtigen Gesamtbetrag, das heißt die Summe aus in- und 

ausländischem Arbeitslohn, erfasst zu haben. Dagegen ließen sich der 

Akte keinerlei Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Fehler auf 

einem Rechtsirrtum oder auf einer unvollständigen Sachverhaltsauf-

klärung beruhe. Insbesondere gebe es keine Hinweise darauf, dass der 

Sachbearbeiter die im Ausland erzielten Einkünfte nicht habe erfassen 

wollen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.03.2015, 13 K 553/14 E
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Außergewöhnliche Belastungen: Auch Prämien- und 
Bausparverträge eines Unterhaltsempfängers sind als 
dessen eigenes Vermögen anzusehen

In die Prüfung, ob ein Unterhaltsempfänger ein nur geringes Vermögen 

im Sinne von § 33a Absatz 1 Satz 4 EStG besitzt, sind auch Verträge mit 

fester Laufzeit wie Prämien- und Bausparverträge einzubeziehen. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Kläger machten für das Jahr 2012 Unterhaltszahlungen an ihren 

Sohn als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a EStG geltend. 

Der Sohn, der zu Beginn des Jahres das 25. Lebensjahr vollendet hatte, 

beendete im Wintersemester 2012/13 sein Studium. Sein eigenes Ver-

mögen setzte sich zusammen aus einem Bausparvertrag, einem Prä-

miensparvertrag, mehreren Wachstumssparverträgen mit fester Lauf-

zeit und in geringem Umfang aus Aktien. Es belief sich Anfang 2012 

auf circa 25.000 Euro und erhöhte sich im Laufe des Jahres um weitere 

2.000 Euro. Das Finanzamt versagte den Abzug der Unterhaltsaufwen-

dungen, weil das Vermögen des Sohnes zu hoch sei. Demgegenüber 

machten die Kläger geltend, dass das für den Unterhalt des Sohnes 

einsetzbare Vermögen lediglich gering sei. Nicht zu berücksichtigen 

seien der Bausparvertrag, weil dieser noch nicht zuteilungsreif sei, der 

Prämiensparvertrag, weil eine vorzeitige Kündigung einen erheblichen 

Teil des Prämiensatzes hätte entfallen lassen und die 2012 abgeschlos-

senen Wachstumssparverträge, die erst im Folgejahr kündbar gewesen 

seien. Zudem habe das von den Eltern und Großeltern zugewendete 

Vermögen dem Berufseinstieg des Sohnes dienen sollen.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Der Abzug von Un-

terhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen komme nur 

dann in Betracht, wenn die unterhaltene Person ein nur geringes Ver-

mögen besitzt. Die hierzu von der Rechtsprechung entwickelte Grenze 

von 15.500 Euro sei auch für das Jahr 2012 zugrundezulegen, da dieser 

Betrag immer noch deutlich über dem sozialrechtlichen Grundfreibe-

trag von 10.050 Euro liege. Das Vermögen des Sohnes überschreite 

diese Grenze deutlich. Dabei seien sämtliche Verträge zugrundezule-

gen. Sowohl der Bau- als auch der Prämiensparvertrag hätten vorzeitig 

gekündigt und die Guthaben ausbezahlt werden können. Hinsichtlich 

der Wachstumssparverträge müssten sich die Kläger entgegen halten 

lassen, dass diese Anlageform erst im Streitjahr 2012 gewählt worden 

sei. Im Streitfall sei es zumutbar gewesen, Verträge vorzeitig zu kün-

digen, auch wenn dies zu wirtschaftlichen Nachteilen geführt hätte. 

Dies gelte vor allem deshalb, weil der Einsatz des Vermögens auf einen 

kurzen Zeitraum beschränkt gewesen wäre. Es sei nämlich absehbar 

gewesen, dass der Sohn sein Studium im Jahr 2012 abschließen und 

Anfang 2013 eine gut bezahlte Erwerbstätigkeit als Akademiker auf-

nehmen würde. Dass die Geldmittel für andere Zwecke vorgesehen 

gewesen seien, führe nicht dazu, dass ein Härtefall vorliege, der eine 

Verschonung des Vermögens rechtfertigen könnte.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 10.06.2015, 9 K 3230/14 E

Erstes Urteil zur Mütterrente

Das Sozialgericht (SG) Berlin hat in einem ersten Urteil zur „Mütter-

rente“ eine Rentenerhöhung für die Erziehung eines behinderten Pfle-

gekindes, das erst im Alter von 14 Monaten aufgenommen wurde, 

abgelehnt. Gesetzliche Voraussetzung für die so genannte Mütterren-

te sei die Erziehung eines Kindes in dessen 13. Lebensmonat. Sei ein 

Kind nur davor oder erst danach erzogen worden, gebe es nach dem 

Willen des Gesetzgebers keinen Rentenzuschlag. Ungerechtigkeiten 

im Einzelfall müssten mit Blick auf die allgemeine Praktikabilität der 

pauschalierenden Regelung in Kauf genommen werden. Verfassungs-

rechtliche Bedenken gegen die Vorschriften habe das SG nicht. 

Hintergrund: Am 01.07.2014 sind als Teil eines „Rentenpaketes“ auch 

die Vorschriften zur Mütterrente in Kraft getreten. Sie gewähren unter 

bestimmten Voraussetzungen einen Rentenzuschlag für die Erziehung 

von vor 1992 geborenen Kindern. Damit begünstigen sie insbesondere 

die damals überwiegend mit der Erziehung befassten Mütter, indem 

sie deren erziehungsbedingte Einkommenseinbußen abmildern. Grob 

geschätzt wird am SG Berlin zurzeit in 75 Fällen um die „Mütterrente“ 

gestritten. Insgesamt sind laut Gericht rund 5.750 Rentenfälle anhän-

gig (Stand Juni 2015).

Die 1951 geborene Klägerin ist leibliche Mutter eines 1980 geborenen 

und von ihr erzogenen Sohnes. Außerdem hat sie im Oktober 1979 ein 

damals 14 Monate altes behindertes Mädchen mit dem Ziel der Ad-

option in ihren Haushalt aufgenommen. Im Zuge der Neuberechnung 

ihrer Altersrente gewährte die beklagte Deutsche Rentenversicherung 

Berlin-Brandenburg der Klägerin im September 2014 einen zusätzli-

Familie und 
Kinder
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chen Entgeltpunkt für die Erziehung des Sohnes. Mit ihrer im Januar 

2015 erhobenen Klage begehrte die Klägerin auch die Anerkennung ei-

nes zusätzlichen Entgeltpunktes für die Erziehung der Adoptivtochter. 

Damals seien behinderte Kinder nie vor Vollendung des ersten Lebens-

jahres in Pflegefamilien gegeben worden. Sie hätte das Mädchen also 

gar nicht früher aufnehmen können. Die gesetzliche Regelung stelle 

deshalb eine unangemessene Benachteiligung für die Adoptiveltern 

behinderter Kinder dar. Sie persönlich sei darüber hinaus besonders 

stark benachteiligt, weil sie sich gegenüber dem Familiensenator habe 

verpflichten müssen, ihren Beruf als Hauswirtschafterin aufzugeben, 

um das Kind zu pflegen.

Das SG hat die Klage abgewiesen. Die gesetzlichen Voraussetzungen 

der „Mütterrente“ seien nicht erfüllt. Entscheidend sei § 307d Absatz 

1 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), dessen ausschlaggebender Teil laute: 

„Bestand am 30.06.2014 Anspruch auf eine Rente, wird ein Zuschlag 

an persönlichen Entgeltpunkten für Kindererziehung für ein vor dem 

01.01.1992 geborenes Kind berücksichtigt, wenn in der Rente eine Kin-

dererziehungszeit für den zwölften Kalendermonat nach Ablauf des 

Monats der Geburt angerechnet wurde…“

Eine Kindererziehungszeit für den „zwölften Kalendermonat nach Ab-

lauf des Monats der Geburt“ der Adoptivtochter liege bei der Klägerin 

aber nicht vor und sei auch faktisch ausgeschlossen, da die Tochter 

erst danach in den Haushalt aufgenommen worden sei, so das SG. 

Damit sei die Ablehnung eines zusätzlichen Entgeltpunktes nicht zu 

beanstanden. Der Standpunkt der Klägerin sei zwar nachvollziehbar. 

Die Vorschrift begegne jedoch keinen verfassungsrechtlichen Beden-

ken. Jede Stichtagsregelung und jede pauschale gesetzliche Regelung 

betreffe immer auch Einzelfälle, die eine besondere Härte darstellen 

können. Gerade bei der Einführung rückwirkender Begünstigungen wie 

der Mütterrente habe der Gesetzgeber jedoch einen besonders weiten 

Gestaltungsspielraum. Er dürfe und müsse verwaltungspraktikable Re-

gelungen schaffen. Dies gelte umso mehr, wenn – wie hier – an lange 

zurückliegende Sachverhalte anzuknüpfen sei, die sich in aller Regel 

nicht mehr zweifelsfrei aufklären ließen.

SG Berlin, Urteil vom 29.06.2015, S 17 R 473/15, nicht rechtskräftig

Mittellose Mutter eines Neugeborenen hat Anspruch 
auf Babybettwäsche zum Wechseln

Die Oktober 1977 in Deutschland geborene Klägerin ist italienische 

Staatsangehörige. Nach einem rund achtmonatigen Aufenthalt im 

Ausland reiste sie im Juli 2014 mittellos und schwanger wieder in die 

Bundesrepublik ein und zog zunächst zu ihren Eltern nach Heilbronn, 

die ihre Tochter – die über kein eigenes Auto verfügt – und ihren im 

November 2014 geborenen Enkel regelmäßig mit dem Kfz befördern. 

In der Folgezeit bewilligte das Heilbronner Jobcenter ihr verschiedene 

Hartz-IV-Leistungen (unter anderem eine Babybettwäsche als so ge-

nannte Erstausstattung für die Geburt), lehnte es aber ab, die Kosten 

für einen Autobabysitz („Babysafe“) in Höhe von 20 Euro und für eine 

zweite Babybettwäsche in Höhe von 25 Euro zu übernehmen.

Die hiergegen gerichtete Klage war erfolgreich. Die Erstausstattung 

bei Geburt beinhalte grundsätzlich eine komplette Babyausstattung, 

die die Befriedigung einfacher und grundlegender Bedürfnisse zulasse 

und im unteren Segment des Preisniveaus liege. Hier sei eine zweite 

Bettwäschegarnitur bereits deshalb notwendig, weil die von einem 

Säugling benutzte Kinderbettwäsche hygienebedingt besonders häu-

fig gewechselt werden müsse. Entgegen der Einschätzung des beklag-

ten Jobcenters genüge es daher nicht, eine beispielsweise durch eine 

ausgelaufene Windel verunreinigte Bettwäsche lediglich mit einem 

Handtuch abzudecken.

Es bestehe auch ein Anspruch auf einen Babykindersitz. Denn ausge-

hend vom konkreten Bedarf des Neugeborenen, der von seinen Groß-

eltern regelmäßig in deren Pkw transportiert werde, komme es nicht 

darauf an, dass die Eltern selbst über kein Auto verfügen. Anders als 

das beklagte Jobcenter offensichtlich meine, könne der Säugling auch 

nicht im Auto mit einer herkömmlichen Tragetasche eines Kinder-

wagens befördert werden. Denn Kinder bis zum zwölften Lebensjahr 

müssten im Auto grundsätzlich durch besondere Rückhaltesysteme, 

wie hier beispielsweise durch einen geeigneten Autobabysitz, ge-

schützt werden. Dies schreibe die Straßenverkehrsordnung vor.

Sozialgericht Heilbronn, Urteil vom 28.07.2015, S 11 AS 44/15
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Wohnungseigentum: „Laden“ darf nicht bis in den 
frühen Morgen hinein als Gaststätte genutzt werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat der Klage einer Wohnungseigentü-

mergemeinschaft stattgegeben, die sich gegen die nächtliche Nutzung 

einer als „Laden“ ausgewiesenen Teileigentumseinheit als Gaststätte 

wendet.

Die beklagte Teileigentümerin erwarb 1995 ihre Einheit, die in der 

Teilungserklärung als „Ladenraum“ bezeichnet wird. Darin betreibt 

ihr Neffe eine Gaststätte, die jedenfalls seit 2007 bis in die frühen 

Morgenstunden geöffnet ist. In der Eigentümerversammlung vom 

10.05.2011 wurde ein inzwischen bestandskräftiger Beschluss gefasst, 

wonach „die derzeit vorhandenen Gaststätten und Restaurantbetriebe 

bis ein Uhr nachts geöffnet sein dürfen“ und die Hausverwaltung zur 

gerichtlichen Durchsetzung beauftragt und bevollmächtigt wurde. Die 

Klage, mit der erreicht werden soll, dass die Beklagte die Gaststätte 

nicht nach ein Uhr nachts betreiben und offen halten darf, war erst vor 

dem BGH erfolgreich.

Zur Begründung führt der BGH aus, dass – entgegen der Ansicht der 

Vorinstanzen – der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung in 

Gestalt der so genannten Verwirkung dem auf die nächtlichen Öff-

nungszeiten beschränkten Unterlassungsanspruch der Kläger nicht 

entgegensteht. Selbst wenn ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich 

der Nutzung als Gaststätte vor ein Uhr nachts wegen der jahrzehnte-

langen Duldung verwirkt sein sollte, sei die Beklagte nicht so zu stellen, 

als diente ihre Teileigentumseinheit als Gaststätte. Die Verwirkung ei-

nes Unterlassungsanspruchs wegen der zweckwidrigen Nutzung einer 

Teileigentumseinheit schütze deren Eigentümer nämlich nur davor, 

dass er das bislang geduldete Verhalten ändern oder aufgeben muss, 

begründe aber nicht das Recht, neue nachteilige Veränderungen vor-

zunehmen. Um neue und qualitativ eigenständige Störungen gehe es 

hier, weil die Gaststätte vor 2007 nicht in den Nachtstunden betrieben 

worden sei.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts erweise sich auch nicht aus 

anderen Gründen als richtig. Diene eine Teileigentumseinheit nach der 

Teilungserklärung als Laden, dürfe sie grundsätzlich nicht als Gaststät-

te genutzt werden. Allerdings könne sich eine nach dem vereinbarten 

Zweck ausgeschlossene Nutzung als zulässig erweisen, wenn sie bei 

typisierender Betrachtungsweise nicht mehr stört als die vorgesehene 

Nutzung. Entscheidend sei dabei, dass eine solche anderweitige Nut-

zung die übrigen Wohnungseigentümer nicht über das Maß hinaus 

beeinträchtigt, das bei einer Nutzung zu dem vereinbarten Zweck typi-

scherweise zu erwarten ist. Davon könne hier aber schon deshalb keine 

Rede sein, weil die Wohnanlage der Parteien im Saarland belegen ist 

und Läden dort – anders als Gaststätten – zur Nachtzeit geschlossen 

sein müssen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.07.2015, V ZR 169/14

Energieausweis: Übergabe begründet keine Haftung 
für falsche Angaben

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses (Baujahr 1934) hatte sich 

zum Verkauf der Immobilie entschlossen. Er ließ auf Empfehlung sei-

nes Maklers einen Energieausweis erstellen. Dieser Ausweis wurde 

dem Käufer vor dem Notartermin ausgehändigt.

Der notarielle Grundstückskaufvertrag enthielt einen allgemeinen 

Gewährleistungsausschluss. Zum Energieausweis wurden im Vertrag 

keine weiteren Angaben gemacht.

Der Erwerber des Hauses reklamierte später, die energetische Qualität 

der Gebäudehülle entspreche nicht den Angaben im Energieausweis. 

Er verlangte vom Verkäufer die Erstattung des Minderwertes.

Das Oberlandesgericht Schleswig verneinte jedoch eine Haftung des 

Verkäufers für die Angaben im Energieausweis. Er erfüllt durch die 

Erstellung, Vorlage und die Übergabe des Energieausweises lediglich 

seine öffentlich-rechtliche Verpflichtung nach § 16 EnEV. Ohne weiter 

gehende vertragliche Vereinbarung begründet die bloße Übergabe des 

Ausweises keine zivilrechtliche Haftung.

Mit der Vorlage des Ausweises wird auch keine Beschaffenheitsgaran-

tie im Sinne von § 434 BGB übernommen. Zwar kann eine solche au-

ßerhalb des notariellen Grundstückskaufvertrags vereinbart werden, 

sofern die fehlende Form durch die spätere Auflassung geheilt wird. 

Allerdings muss eine solche Verpflichtung des Verkäufers, für die ener-

getische Beschaffenheit der Immobilie einzustehen, eindeutig erkenn-

bar sein. Dafür reicht die Übergabe des Energieausweises allein nicht 

aus. Das gilt umso mehr, als im Kaufvertrag der Ausweis nicht mehr 

zur Sprache kommt.

Immobilien-
besitzer
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Somit gilt die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der nota-

riellen Urkunde, und es greift der darin vereinbarte Gewährleistungs-

ausschluss.

OLG Schleswig, Urteil vom 13.3.2015, 17 U 98/14

Rückabwicklung eines Wohnungs-Kaufvertrages  
wegen verschwiegenem Mangel

Das Landgericht Coburg hat den Verkäufer einer Eigentumswohnung 

zur Rückgängigmachung des Kaufvertrages, zum Ersatz von Aufwen-

dungen des Käufers sowie zum Schadensersatz verurteilt, weil der 

beklagte Verkäufer einen Mangel der Wohnung der Käuferin arglistig 

verschwiegen hatte.

Im Sommer 2012 hatte die Klägerin vom Beklagten nach mehreren Be-

sichtigungsterminen eine Eigentumswohnung gekauft und den Kauf-

preis teilweise über ein Darlehen finanziert. Im Kaufvertrag hatten die 

Parteien die Haftung des Verkäufers für Sachmängel ausgeschlossen; 

dieser hatte versichert, dass ihm verborgene Mängel nicht bekannt 

seien. Wegen Lärmbelästigungen, die von einer unter der Wohnung 

im Erdgeschoss des Anwesens gelegenen Seniorentagesstätte ausgin-

gen, hatte sich bereits der Verkäufer kurze Zeit nach seinem Einzug in 

die Wohnung im Herbst 2011 bei der Hausverwaltung mehrfach be-

schwert.

Die Klägerin erklärte im Frühsommer 2013 unter Hinweis auf die ver-

schwiegene Lärmbelästigung den Rücktritt vom Kaufvertrag und ver-

langte vom Beklagten u. a. die Rückzahlung des Kaufpreises, den Ersatz 

von Aufwendungen für Notar, Makler, Grunderwerbsteuer etc. sowie 

die Feststellung, dass der Beklagte auch den weiteren Schaden aus 

dem zur Kaufpreisfinanzierung aufgenommen Darlehen zu tragen hat.

Die Lärmbelästigung sei unerträglich und auf eine nicht ausreichen-

de Lärmdämmung im Anbau der Wohnung zurückzuführen. Man höre 

Gespräche, Singen und auch die Klingel aus der unter der Wohnung 

befindlichen Seniorentagesstätte. Diesen Mangel habe der Verkäufer 

arglistig verschwiegen und auf Frage der Klägerin nach Lärmbelästi-

gungen nur auf ein gelegentliches Türschlagen verwiesen.

Der beklagte Verkäufer verwies auf die der Klägerin bekannte gewerb-

liche Nutzung im Erdgeschoss und die damit einhergehenden üblichen 

Lärmeinwirkungen. Ein arglistiges Verschweigen des Mangels leugnete 

der Beklagte. Zwar hätte es diesbezüglich Beschwerden bei der Haus-

verwaltung gegeben, jedoch sei der Mangel dann beseitigt worden.

Das Gericht hat u. a. ein Gutachten zum baulichen Zustand der Woh-

nung eingeholt und diese auch selbst in Augenschein genommen.

Dabei hat sich herausgestellt, dass die maßgeblichen Schalldämmwer-

te der Wohnung deutlich unterschritten waren, so dass die Störungen 

in einem nicht mehr zumutbaren Bereich lagen. Zur Behebung dieses 

Mangels muss die gesamte Fassade neu konstruiert werden. Aufgrund 

der baulichen Ursache des Mangels und auch wegen der früheren eige-

nen Beschwerden des Beklagten gegenüber der Hausverwaltung war 

das Gericht auch davon überzeugt, dass der Mangel schon bei Über-

gabe der Wohnung vorgelegen hat. Auch noch nach kleineren Umbau-

maßnahmen in der Seniorentagesstätte hatte der Beklagte gegenüber 

der Hausverwaltung erklärt, dass er sich wegen der Lärmbelästigung 

überlegen müsse, die Wohnung wieder aufzugeben.

Aufgrund des letztgenannten Umstandes ging das Gericht auch davon 

aus, dass der beklagte Verkäufer den Sachmangel der übermäßigen 

Lärmbeeinträchtigung der Klägerin beim Kauf der Wohnung arglistig 

verschwiegen hatte. Die Tatsache, dass die Klägerin die Wohnung vor 

dem Kauf mehrfach besichtigt hatte, wirkte sich nicht negativ auf den 

Erfolg der Klage aus.

Das Landgericht hat den Beklagten auf seine Kosten zur Rückzahlung 

des Kaufpreises (gegen Rücknahme der Eigentumswohnung) und zum 

Ersatz der von der Klägerin getätigten Aufwendungen verurteilt. Wei-

ter hat der Verkäufer der Klägerin auch den Schaden aus dem zur Fi-

nanzierung des Kaufpreises aufgenommen Darlehen zu ersetzen und 

schließlich deren vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten zu tragen.

LG Coburg, Pressemitteilung vom 24.7.2015 zu Urteil vom 23.12.2014, 

Az. 23 O 358/13; rkr.
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Vermarktungskostenzuschuss eines Filmfonds kann 
als partiarisches Darlehen zu beurteilen sein

Die Zahlung eines Einmalbetrags für Medien-, Marketing- und Kino-

startkosten (so genannter Vermarktungskostenzuschuss) durch einen 

Filmproduktionsfonds an den zum Alleinvertrieb des Films berechtig-

ten Lizenznehmer kann ungeachtet der Bezeichnung als „verlorener 

Zuschuss“ als Gewährung eines gewinnabhängigen (partiarischen) 

Darlehens gesehen werden. Voraussetzung ist, dass mit der Zahlung 

eine Erhöhung der Lizenzgebühren verbunden und die Rückzahlung 

des Betrags abgesichert ist, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-

den hat.

Im Urteilsfall hatte ein Filmproduktionsfonds in den USA Kinospiel-

filme produzieren lassen und mit deren Vertrieb durch Lizenzvertrag 

eine niederländische Firma betraut. Der Fonds verpflichtete sich gegen 

erhöhte Lizenzgebühren zur Leistung eines erheblichen Vermarktungs-

kostenzuschusses, wobei der Rückfluss des hingegebenen Betrages 

durch Bankgarantien abgesichert war. Das Finanzamt versagte dem 

Fonds den sofortigen Abzug des Vermarktungskostenzuschusses als 

Betriebsausgaben. Es vertrat die Auffassung, der hingegebene Betrag 

sei in einem über die Laufzeit des Lizenzvertrages linear aufzulösenden 

aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Es berücksichtigte 

dementsprechend im Streitjahr nur einen anteiligen Abzug der Kosten. 

Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieb erfolglos.

In seinem Revisionsurteil bestätigte der BFH das angefochtene FG-

Urteil zwar im Ergebnis, gelangte aber zu der Ansicht, in der Sache lie-

ge ein partiarisches Darlehen vor, weil sich der Fonds die Gewährung 

des Zuschusses durch erhöhte Lizenzzahlungen habe entgelten lassen 

und angesichts der gewählten Vertragskonstruktion kein Ausfallrisiko 

zu tragen gehabt habe. Damit schied ein sofortiger voller Abzug des 

hingegebenen Zuschusses als Betriebsausgabe ebenso aus wie die vom 

FG angenommene anteilige Berücksichtigung als aktiver Rechnungs-

abgrenzungsposten. Aufgrund des im finanzgerichtlichen Verfahren 

geltenden Verböserungsverbotes bleibe es im Ergebnis jedoch beim 

anteiligen Abzug der Kosten für das Streitjahr.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 21.05.2015, IV R 25/12

Finanzstabilität: Kommission schreibt zentrales  
Clearing für Zinsderivate vor

Die Europäische Kommission hat am 06.08.2015 eine Neuregelung 

beschlossen, wonach bestimmte außerbörslich gehandelte („OTC“-) 

Zinsderivatekontrakte künftig über eine zentrale Gegenpartei abge-

rechnet werden müssen. Die Pflicht zum zentralen Clearing ist we-

sentlicher Bestandteil der in Reaktion auf die Finanzkrise getroffenen 

Maßnahmen; mit ihrer Einführung wird die Zusage der Staats- und 

Regierungschefs vom G20-Gipfel 2009 in Pittsburgh eingelöst, die 

Transparenz zu erhöhen und die Risiken zu verringern.

Der für Finanzmarktstabilität, Finanzdienstleistungen und die Ka-

pitalmarktunion zuständige EU-Kommissar Jonathan Hill erklärte: 

„Wir haben heute einen wichtigen Schritt unternommen, um unsere 

G20-Zusagen einzulösen, d. h. die Finanzstabilität zu erhöhen und das 

Marktvertrauen zu stärken. Damit sind wir auch unserem Ziel fairer, 

offener und transparenter Märkte erheblich näher gekommen.“

Der heutige Beschluss besteht in einer delegierten Verordnung - dem 

ersten Rechtsakt dieser Art zur Umsetzung der Clearingpflicht im Rah-

men der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen („EMIR“). 

Die delegierte Verordnung erstreckt sich auf Zinsswaps in Euro, Pfund 

Sterling, Yen und US-Dollar, die bestimmte Merkmale aufweisen, bei-

spielsweise einen bestimmten Bezugsindex, eine bestimmte Laufzeit 

oder einen bestimmten Nennwert (d. h. Nominalwert, auf dessen 

Grundlage die für das Derivat geleisteten Zahlungen berechnet wer-

den).

Die betreffenden Kontrakte sind:

�� Fixed-to-Float-Zinsswaps (IRS), bekannt auch als „Plain-Vanilla“ 

-Zinsderivate,

�� Float-to-Float-Swaps, bekannt als „Basis-Swaps“,

�� Forward-Rate-Agreements undForward-Rate-Agreements und

�� Overnight-Index-Swaps.

Jüngsten Statistiken zufolge bilden Zinsderivate das größte Segment 

der OTC-Derivatemärkte und machten im Dezember 2014 rund 80 % 

aller Derivate weltweit aus. Im April 2013 belief sich der tägliche Um-

satz an OTC-Zinsderivatekontrakten in G4-Währungen EU-weit auf 

über 1,5 Billionen Euro.

Kapital- 
anleger
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Die Clearingpflicht wird vorbehaltlich der Prüfung durch das Europäi-

sche Parlament und den Rat in Kraft treten und über einen Zeitraum 

von drei Jahren schrittweise eingeführt, damit kleinere Marktteilneh-

mer mehr Zeit für die Umsetzung der Anforderungen haben.

Hintergrund

Eine „zentrale Gegenpartei“ (CCP) rechnet Geschäfte zwischen zwei 

Parteien ab und trägt so dazu bei, das durch den Ausfall einer Partei 

mögliche Risiko zu verringern. Durch die Vorschrift, dass bestimmte 

Arten von Zinsderivatekontrakten bzw. „Interest Rate Swaps“ über 

CCPs abgerechnet werden müssen, werden die Finanzmärkte stabiler 

und risikoärmer. Dies verbessert die Rahmenbedingungen für Investiti-

onen und Wirtschaftswachstum in der EU.

Die Staats- und Regierungschefs der G20 hatten sich 2009 darauf ver-

ständigt, dass standardisierte OTC-Derivatkontrakte zentral über CCPs 

abgerechnet werden sollten.

Die beiden gesetzgebenden Organe der EU haben diese Verpflichtun-

gen in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 

Gegenparteien und Transaktionsregister (EMIR) verankert.

Nach Artikel 5 der EMIR sollte die Europäische Kommission auf der 

Grundlage eines Vorschlags der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) festlegen, welche Kategorien von 

OTC-Derivaten der Pflicht zum Clearing über eine zentrale Gegenpar-

tei (CCP) unterliegen sollten. Auf der Grundlage dieses Mandats hat 

die Europäische Kommission eine delegierte Verordnung zur Einfüh-

rung der Clearingpflicht für OTC-Zinsswaps angenommen.

Nach der EMIR hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-

hörde (ESMA) den Auftrag, die clearingfähigen Derivate zu überprüfen 

und Clearinganforderungen für Produkte vorzuschlagen, die bestimm-

te Kriterien erfüllen, wobei das übergeordnete Ziel darin besteht, das 

Systemrisiko zu verringern.

Die ESMA hat damit nun erstmals eine Clearingpflicht vorgeschlagen 

und dürfte in naher Zukunft Anforderungen für weitere Arten von 

OTC-Derivatekontrakten vorschlagen.

Die Pflicht zum Clearing über CCPs bringt zwar zahlreiche Vorteile, 

doch wachsen damit auch die systemische Bedeutung der betreffen-

den CCPs im Finanzsystem und das Ausmaß der möglichen Konse-

quenzen bei Ausfall einer CCP. Das Arbeitsprogramm 2015 der Kom-

mission enthält auch die Zusage, einen europäischen Rechtsrahmen 

für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien zu schaffen.

EU-Kommission, Pressemitteilung vom 06.08.2015

EU-rechtswidrige Pauschalbesteuerung: BMF legt 
Verfahren bis zu gesetzlicher Neuregelung fest

Die Pauschalbesteuerung nach § 6 Investmentsteuergesetz (InvStG) 

verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und ist damit EU-rechtswid-

rig. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 09.10.2014 in 

der Rechtssache C-326/12 entschieden. In einem aktuellen Schreiben 

regelt das Bundesfinanzministerium (BMF) jetzt, wie bis zu einer ge-

setzlichen Umsetzung des Urteils bei Erträgen aus EU-/EWR-Invest-

mentfonds zu verfahren ist.

Nach dem EuGH-Urteil muss ein Steuerpflichtiger, der Anteile an ei-

nem ausländischen Investmentfonds gezeichnet hat, die Möglichkeit 

haben, Unterlagen oder Informationen beizubringen, mit denen sich 

die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte nachweisen lässt. Der Inhalt, 

die Form und das Maß an Präzision, denen die Angaben genügen müs-

sen, um in den Genuss der transparenten Besteuerung zu kommen, 

müssten von der Finanzverwaltung bestimmt werden, um dieser die 

ordnungsgemäße Besteuerung zu ermöglichen. Daher scheide die 

Möglichkeit einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen aus.

Das ausführliche Schreiben mit den Anweisungen des BMF steht auf 

den Seiten des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) als 

pdf-Datei zum Download unter der Rubrik „Service/BMF-Schreiben“ 

bereit.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 28.07.2015, IV C 1 – S 1980-

1/11/10014 :005
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Selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter 
dürfen nach Formwechsel aktiviert werden

Das Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterielle Wirt-

schaftsgüter greift bei Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine 

Personengesellschaft nicht. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster 

klar.

Die Klägerin ist eine KG, die aus dem Formwechsel einer GmbH her-

vorgegangen ist. Die GmbH aktivierte in ihrer Schlussbilanz zum 

30.06.2004 erstmals einen selbst geschaffenen Firmenwert sowie 

einen Auftragsbestand. Diese Bilanzansätze übernahm die Klägerin 

in ihre Eröffnungsbilanz und nahm in der Folgezeit Abschreibungen 

hierauf vor. Das Finanzamt erkannte die Bilanzansätze sowohl in der 

Schlussbilanz der GmbH als auch die Fortführung bei der Klägerin 

unter Hinweis auf das Aktivierungsverbot nach § 5 Absatz 2 Einkom-

mensteuergesetz (EStG) nicht an. Für die Klägerin führte dies zu ei-

ner Gewinnerhöhung. Da sich aufgrund eines hohen Verlustvortrags 

bei der GmbH keine steuerlichen Auswirkungen ergeben hatten, war 

deren Klage gegen den Körperschaftsteuerbescheid im Ergebnis vom 

Bundesfinanzhof (Urteil vom 19.12.2014, I R 5/12) als unzulässig ab-

gewiesen worden.

Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die Klägerin bereits wegen der 

Bestandskraft des Körperschaftsteuerbescheids an die Bilanzansätze 

der GmbH gebunden sei. Demgegenüber war die Klägerin der Auf-

fassung, dass der Körperschaftsteuerbescheid keinen Grundlagenbe-

scheid für den Feststellungsbescheid der Klägerin darstelle und dass 

das Aktivierungsverbot bei einem Formwechsel nicht greife.

Das FG gab der Klage vollumfänglich statt. Die Klägerin habe die 

Ansätze aus der Schlussbilanz der GmbH nach dem Formwechsel 

zu übernehmen. Hierzu gehörten auch der Firmenwert und der Auf-

tragsbestand. Diese Ansätze seien materiell zutreffend, da das Verbot 

der Aktivierung selbst geschaffener Wirtschaftsgüter im Rahmen des 

Formwechsels einer Kapital- in eine Personengesellschaft keine An-

wendung finde. Insoweit verwies das FG auf die in derselben Sache 

ergangene Entscheidung des Neunten Senats des FG Münster vom 

06.10.2011 (9 K 1308/10 K). Danach beinhalte § 3 Umwandlungssteu-

ergesetz für Umwandlungsfälle ein Wahlrecht für den Ansatz der Wirt-

schaftsgüter in der Schlussbilanz, das nicht nur die Bewertung betreffe, 

sondern auch den Bilanzansatz dem Grunde nach. Dadurch werde das 

in § 5 Absatz 2 EStG enthaltene Aktivierungsverbot durchbrochen.

Diesem Ergebnis stehe nicht entgegen, dass das Finanzamt die Akti-

vierung im Rahmen der Körperschaftsteuerfestsetzung gegenüber 

der GmbH nicht anerkannt habe. Ein unzutreffender Ansatz könne 

vielmehr in der Eröffnungsbilanz der übernehmenden Personengesell-

schaft berichtigt werden. Die vom FG zugelassene Revision ist beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen I R 77/14 anhängig.

FG Münster, Gerichtsbescheid vom 17.11.2014, 5 K 2396/13 G, F

Umsatzbesteuerung von Bauleistungen an Bauträger: 
Rückwirkende Änderung vorerst ausgeschlossen

Unternehmer, die Bauleistungen an Bauträger erbracht haben, dürfen 

vorerst nicht rückwirkend zur Zahlung der auf ihre Leistungen angefal-

lenen Umsatzsteuer herangezogen werden. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Berlin-Brandenburg in einem Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes entschieden.

Der Antragsteller hatte 2009 Bauleistungen an mehrere Bauträger aus-

geführt und diese entsprechend den damals maßgeblichen Richtlinien 

des Bundesfinanzministeriums nicht der Umsatzsteuer unterworfen. 

Die Steuerschuld hatten vielmehr die Bauträger als Leistungsempfän-

ger zu tragen (so genanntes Reverse-Charge-Verfahren). Nachdem der 

Bundesfinanzhof (BFH) im August 2013 entschieden hatte, dass der für 

die Umkehr der Steuerschuld maßgebliche § 13b Absatz 2 Satz 2 Um-

satzsteuergesetz (UStG) entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung 

auf Bauträger regelmäßig nicht anzuwenden sei, und die Bauträger 

hierauf die von ihnen gezahlte Umsatzsteuer zurückgefordert hatten, 

setzte das Finanzamt die Umsatzsteuer gegenüber dem Antragsteller 

fest. Es stützte sich dabei auf die vom Gesetzgeber im Juli 2014 – in 

Reaktion auf die BFH-Entscheidung – neu geschaffene Regelung des § 

27 Absatz 19 Satz 2 UStG, die den Vertrauensschutz für die hier in Rede 

stehenden Fälle rückwirkend ausschließt.

Das Gericht hat in seiner Entscheidung ausgeführt, dass erhebliche 

verfassungsrechtliche Zweifel an dieser Regelung bestehen, da nach 

§ 176 Absatz 2 Abgabenordnung bei der Änderung eines Steuerbe-

Unternehmer
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scheids zugunsten des Steuerpflichtigen Vertrauensschutz greift, wenn 

ein oberster Gerichtshof des Bundes entscheidet, dass eine allgemeine 

Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung nicht mit dem geltenden 

Recht in Einklang steht.

Der Ausschluss des Vertrauensschutzes verstoße möglicherweise ge-

gen das im Grundgesetz verankerte Verbot der Rückwirkung von Ge-

setzen. Der Gesetzgeber habe mit § 27 Absatz 19 UStG in die im Zeit-

punkt seiner Verkündung bereits entstandene Steuerschuld für 2009 

nachträglich eingegriffen, so dass eine unzulässige so genannte echte 

Rückwirkung jedenfalls nicht ausgeschlossen erscheine. Dem Antrag-

steller drohe auch ein erheblicher Vermögensschaden, da er die Steuer 

wegen der zivilrechtlichen Verjährung seinem Vertragspartner nicht 

nachträglich in Rechnung stellen könne.

Eine endgültige Klärung der Frage sei einem Hauptsacheverfahren 

vorbehalten. Derzeit sei ein solches allerdings noch nicht anhängig, 

informiert das FG.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 03.06.2015, 5 V 

5026/15

Vorsteuer aus Insolvenzverwaltervergütung in  
vollem Umfang abzugsfähig

Die Umsatzsteuer aus der Rechnung eines Insolvenzverwalters kann 

auch dann in vollem Umfang zugunsten der Insolvenzmasse als Vor-

steuer abgezogen werden, wenn im Rahmen des Insolvenzverfahrens 

erhebliche steuerfreie Umsätze erzielt wurden. Maßgeblich für den 

Vorsteuerabzug und eine eventuelle Vorsteuerkürzung sind nicht die 

Umsätze, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens erbracht werden, 

sondern die bis zur Insolvenzeröffnung insgesamt getätigten Umsätze. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden. Es weicht damit von 

der Verwaltungsauffassung ab.

Die Klägerin war Insolvenzverwalterin über das Vermögen einer GmbH 

& Co. KG. Sie hatte für ihre Verwaltungstätigkeit gegenüber der Insol-

venzmasse eine Vergütung unter Ausweis von Umsatzsteuer abgerech-

net. In der Steuererklärung für die Insolvenzmasse hatte sie die Um-

satzsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer abgezogen. Das Finanzamt 

erkannte den Vorsteuerabzug nur anteilig zu 42 Prozent an, weil von 

den Verwertungsumsätzen von insgesamt 459.000 Euro nur ein Anteil 

von 192.000 Euro umsatzsteuerpflichtig gewesen sei. So veräußerte 

die Verwalterin unter anderem ein Grundstück für circa 270.000 Euro 

umsatzsteuerfrei.

Das FG Köln gab der Klage statt und gewährte der Klägerin den vol-

len Vorsteuerabzug. Für die Vorsteuerabzugsberechtigung aus der 

Insolvenzverwaltervergütung sei entscheidend auf die Ausgangsum-

sätze vor der Insolvenzeröffnung abzustellen. Da die GmbH & Co. KG 

während ihrer aktiven Geschäftstätigkeit ausschließlich zum Vorsteu-

erabzug berechtigende steuerpflichtige Umsätze getätigt habe, sei 

auch der Vorsteuerabzug aus der Verwaltervergütung nicht zu kürzen. 

Die Leistung des Verwalters bestehe nämlich nicht nur in der Erzie-

lung von Umsätzen aus der Verwertung der Insolvenzmasse, sondern 

in der gesamten Abwicklung des überschuldeten Unternehmens. Das 

FG verglich die Dienstleistungen eines Insolvenzverwalters mit sol-

chen Leistungen, die für eine Unternehmensveräußerung in Anspruch 

genommen werden. Hierfür habe der Europäische Gerichtshof bereits 

festgestellt, dass ein Vorsteuerabzug nicht deshalb ausgeschlossen 

sei, weil die Geschäftsveräußerung selbst nicht der Umsatzsteuer un-

terliege. Vielmehr seien Kosten für einen Verkauf des Unternehmens 

Bestandteil seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit vor der Veräu-

ßerung.

Das FG Köln hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens 

die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, die inzwischen dort un-

ter dem Aktenzeichen V R 15/15 anhängig ist.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 29.01.2015, 7 K 25/13
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Drohender Arbeitsplatzverlust: Jobcenter muss im 
Einzelfall Darlehen für Pkw gewähren

Droht andernfalls Arbeitslosigkeit, kann das Jobcenter dazu verpflich-

tet sein, einem Arbeitnehmer vorläufig ein Darlehen zur Anschaffung 

eines Pkw zu gewähren. Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Nie-

dersachsen-Bremen im Rahmen eines Eilverfahrens entschieden. Im 

konkreten Fall war der Pkw zur Ausübung der Tätigkeit erforderlich und 

die Anschaffung nicht von vornherein unwirtschaftlich.

Die Antragstellerin ist seit Januar 2015 bei einer Leiharbeitsfirma als 

Pflegehelferin beschäftigt und bezieht ergänzend zu ihrem Lohn Leis-

tungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Um zu den verschie-

denen Arbeitsorten zu gelangen, nutzt sie ihren privaten Pkw. Am 

01.03.2015, einem Sonntag, informierte sie das Jobcenter (die An-

tragsgegnerin) per E-Mail darüber, dass ihr Auto am Vortag endgültig 

liegen geblieben sei und eine Reparatur 1.000 Euro kosten werde. Sie 

benötige für ihre Arbeit einen privaten Pkw und bitte um Unterstüt-

zung bei der Vermeidung der drohenden Arbeitslosigkeit. Am Folgetag 

beantragte die Antragstellerin telefonisch beim Jobcenter ein Darle-

hen zum Kauf eines neuen Pkw. Den Pkw erwarb sie an demselben Tag 

zu einem Kaufpreis von 2.400 Euro, wobei sie das alte Kfz in Zahlung 

gab (400 Euro). Das Jobcenter lehnte die Gewährung eines Darlehens 

ab, da es unter anderem davon ausging, dass der Antragstellerin das 

Geld für den Kauf des Autos zur Verfügung gestanden habe und es dem 

Verkäufer bereits übergeben worden sei.

Dagegen hat sich die Antragstellerin mit der Klage und mit einem Eil-

verfahren an das Sozialgericht (SG) Hannover gewandt. Aufgrund der 

Aussagen des Jobcentermitarbeiters sei sie davon ausgegangen, dass 

sie die Förderung erhalten werde. Dies habe sie dem Autohändler er-

zählt. Das SG hat die Gewährung des Darlehens im Rahmen des Eilver-

fahrens abgelehnt, da die Antragstellerin einen Anspruch auf die Dar-

lehensgewährung nur bei einer Ermessensreduzierung auf null habe.

Das LSG hat das Jobcenter im Eilverfahren vorläufig verpflichtet, das 

Darlehen in Höhe von 2.000 Euro zur Bezahlung des bereits gekauften 

Pkw zu gewähren. Dabei ging das Gericht entsprechend der eidesstatt-

lichen Versicherung der Arbeitnehmerin davon aus, dass sich der Ver-

käufer des Autos darauf eingelassen habe, zunächst nur das alte Auto 

in Zahlung zu nehmen und auf die kurzfristig folgende Zahlung des 

Jobcenters zu warten. Das LSG führte weiter aus, dass es zwar grund-

sätzlich eine Ermessensentscheidung des Leistungsträgers sei, ob ein 

Darlehen nach § 16 f SGB II gewährt werde. Hier habe das Jobcenter 

aber das Ermessen fehlerhaft ausgeübt, da die individuelle Situation 

der Antragstellerin nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Da die 

Antragstellerin bei ihrem Arbeitsverhältnis auf einen Pkw angewiesen 

sei und sonst der Arbeitsplatzverlust drohe, sei es dem Jobcenter im 

Rahmen einer Folgenabwägung zuzumuten, ein Darlehen zu gewäh-

ren, zumal sich die Antragstellerin mit der Rückzahlung in monatlichen 

Raten von 200 Euro einverstanden erklärt habe.

Das LSG hat weiter ausgeführt, dass § 16 f SGB II dem Jobcenter die 

Möglichkeit gebe, die gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen 

durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Diese 

Leistungen könnten auch präventiv zur Abwendung des Arbeitsplatz-

verlustes erbracht werden. Dies gelte auch dann, wenn trotz Erwerbs-

tätigkeit weiter Hilfebedürftigkeit bestehe. Im Rahmen der freien 

Förderung komme auch grundsätzlich eine Darlehensgewährung zum 

Erwerb eines Pkw in Betracht. Die Antragstellerin und ihr Arbeitgeber 

hätten auch glaubhaft gemacht, dass für ihre Arbeitseinsätze Mobilität 

mit einem Pkw zwingend erforderlich sei. Ob der gekaufte Pkw markt-

preisgerecht sei, müsse im Hauptsacheverfahren überprüft werden. 

Eine Pkw-Anschaffung für 2.400 Euro erscheine jedenfalls nicht von 

vornherein unwirtschaftlich.

LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 13.05.2015, L 11 AS 

676/15 B ER

Scheinbewerbung: Dennoch Diskriminierungsschutz?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, ob das EU-Recht da-

hingehend auszulegen ist, dass auch derjenige „Zugang zur Beschäf-

tigung oder zur abhängigen Erwerbstätigkeit“ sucht, aus dessen Be-

werbung hervorgeht, dass nicht eine Einstellung und Beschäftigung, 

sondern nur der Status als Bewerber erreicht werden soll, um Entschä-

digungsansprüche geltend machen zu können. Hierum bittet das Bun-

desarbeitsgericht (BAG) in einem Vorabentscheidungsersuchen.

Der Kläger hat 2001 die Ausbildung zum Volljuristen abgeschlossen und 

ist seither überwiegend als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Die Be-

klagte, die zu einem großen Versicherungskonzern gehört, schrieb ein 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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„Trainee-Programm 2009“ aus. Dabei stellte sie als Anforderung einen 

nicht länger als ein Jahr zurückliegenden oder demnächst erfolgenden 

sehr guten Hochschulabschluss und qualifizierte berufsorientierte 

Praxiserfahrung durch Ausbildung, Praktika oder Werkstudententätig-

keit. Bei der Fachrichtung Jura wurden zusätzlich eine arbeitsrechtli-

che Ausrichtung oder medizinische Kenntnisse erwünscht. Der Kläger 

bewarb sich hierfür. Er betonte im Bewerbungsschreiben, dass er als 

früherer leitender Angestellter einer Rechtsschutzversicherung über 

Führungserfahrung verfüge. Derzeit besuche er einen Fachanwaltskurs 

für Arbeitsrecht. Weiter führte er aus, wegen des Todes seines Vaters 

ein umfangreiches medizinrechtliches Mandat zu betreuen und daher 

im Medizinrecht über einen erweiterten Erfahrungshorizont zu verfü-

gen. Als ehemaliger leitender Angestellter und Rechtsanwalt sei er es 

gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu arbei-

ten. Nach der Ablehnung seiner Bewerbung verlangte der Kläger eine 

Entschädigung von 14.000 Euro. Die nachfolgende Einladung zum Ge-

spräch mit dem Personalleiter der Beklagten lehnte er ab und schlug 

vor, nach Erfüllung seines Entschädigungsanspruchs sehr rasch über 

seine Zukunft bei der Beklagten zu sprechen.

Aufgrund der Bewerbungsformulierung und des weiteren Verhaltens 

geht das BAG davon aus, dass sich der Kläger nicht mit dem Ziel ei-

ner Einstellung beworben hat. Das Bewerbungsschreiben stehe einer 

Einstellung als „Trainee“ entgegen. Die Einladung zu einem Personal-

gespräch habe der Kläger ausgeschlagen. Damit sei er nach nationa-

lem Recht nicht „Bewerber“ und „Beschäftigter“. Das EU-Recht nenne 

jedoch in den einschlägigen Richtlinien nicht den „Bewerber“, sondern 

schütze den „Zugang zur Beschäftigung oder zu abhängiger und selbst-

ständiger Erwerbstätigkeit“. Nicht geklärt sei, ob das EU-Recht eben-

falls voraussetzt, dass wirklich der Zugang zur Beschäftigung gesucht 

und eine Einstellung bei dem Arbeitgeber tatsächlich gewollt ist. Dies 

möge der EuGH jetzt klären.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 18.06.2015, 8 AZR 848/13 (A)

Paketzustellerin muss nicht der Sozialversicherungs-
pflicht unterliegen

Das Sozialgericht (SG) Düsseldorf hat entschieden, dass eine als Sub-

unternehmerin tätige Paketzustellerin selbstständig tätig ist und da-

mit nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Im konkreten Fall 

hatten mehr Indizien für eine Selbstständigkeit vorgelegen als für eine 

abhängige Beschäftigung.

Ein bundesweit tätiger postunabhängiger Paketzustelldienst beauf-

tragt ein Leverkusener Subunternehmen mit der Zustellung von Pa-

ketsendungen. Das Subunternehmen wiederum beauftragt eigene 

Subunternehmer. Das Leverkusener Subunternehmen beantragte die 

Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status einer bestimm-

ten Subunternehmerin. Es wollte verbindlich klären lassen, ob für die 

Subunternehmerin Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind.

Die beklagte Rentenversicherung stellte fest, dass die Frau ihre Tätig-

keit als abhängige Beschäftigte des Subunternehmens ausübe. Sie sei 

von den Weisungen des Subunternehmens abhängig. Das Auftragsge-

biet sei fest zugewiesen und die Durchführung der Arbeit werde durch 

das Logistikunternehmen kontrolliert. Auch müsse die Subunterneh-

merin die Kleidung des Logistikunternehmens tragen und das Liefer-

fahrzeug müsse die Aufschrift des Logistikunternehmens aufweisen.

Das SG Düsseldorf sah dies anders und gab der Klage des Subunter-

nehmens statt. Nach Gesamtwürdigung aller Umstände war es davon 

überzeugt, dass die Subunternehmerin selbstständig tätig ist. Zwar 

nehme sie die Zustellung der Pakete persönlich vor und beschäftige 

keine eigenen Mitarbeiter. Sie sei jedoch vertraglich berechtigt, Dritte 

mit der Zustellung zu beauftragen. Das Zustellgebiet lege sie selbst 

fest. Sie sei berechtigt, bestimmte Warensendungen abzulehnen, die 

dann vom Subunternehmen an andere Subunternehmen weitergege-

ben würden. Durch die Auswahl der Sendungen habe sie es faktisch 

in der Hand, ihr Zustellgebiet zu bestimmen. Zudem trage sie ein er-

hebliches eigenes wirtschaftliches Risiko, da sie selbst für die Anschaf-

fung und den Unterhalt des Lieferfahrzeugs zuständig sei. Sie hafte für 

Sendungsverluste und Schäden. Es sei ihr freigestellt, ob und wann sie 

ihre Tätigkeit ausübe. Sie werde nicht pro Stunde bezahlt, sondern pro 

Zustellung. Diese Umstände überwögen die Indizien, die für eine ab-

hängige Beschäftigung sprächen.

Sozialgericht Düsseldorf, Urteil vom 05.03.2015, S 45 R 1190/14, nicht 

rechtskräftig
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Geschwisterliebe: Mann fürchtet Hund der Schwester

Freilaufende Hunde auf der Anlage sind oft ein rotes Tuch für die Mit-

eigentümer. Den Hund der Schwester ist man da eher mal gewillt zu 

tolerieren. Manches geht aber auch unter Geschwistern zu weit: Hund 

verrichtet sein Geschäft im gemeinsamen Garten und verhält sich 

aggressiv. Richter verordnen einen Maulkorb und regelmäßiges Gassi-

Gehen.

Die 51-jährige Schwester wohnt mit ihrem Ehemann im ersten Stock, 

der vier Jahre jüngere Bruder bewohnt mit seiner Ehefrau die Woh-

nung im Erdgeschoss. Seit sie ihr Elternhaus gemeinsam geerbt ha-

ben, besteht die Eigentümergemeinschaft des Geschwisterpaares. Die 

Schwester lässt ihren Schäferhund regelmäßig frei in den gemeinsa-

men Garten, wo er uriniert und sein Geschäft erledigt, was sie umge-

hend entfernt.

Der Bruder ist der Meinung, der Hund belle ihn und seine Frau bedroh-

lich an und solle den gemeinsamen Garten nicht als WC nutzen. Der 

Hund solle daher nicht mehr unbeaufsichtigt und ohne Maulkorb frei 

auf dem Grundstück umherlaufen. Die Schwester führt an, der Hund 

habe an sich ein ruhiges und ausgeglichenes Wesen, er habe die Be-

gleithundeprüfung abgelegt und würde nur bellen, weil ihr Bruder und 

seine Frau ihn provozierten.

Der Richter am Amtsgericht München ordnete nun an, dass der Hund 

auf dem Grundstück und im Treppenhaus künftig einen Maulkorb 

tragen muss. Nachdem er sich ein Video angesehen hat, auf dem 

der Hund laut bellend und zähnefletschend zu sehen und durch die 

Schwester kaum zu bändigen war, kam der Richter zu der Ansicht, man 

müsse nicht erst eine Beißattacke abwarten. Selbst wenn die beiden 

den Hund provozierten, dürfe dieser nicht zubeißen. Die Begleithun-

deprüfung spielte hier keine Rolle, da als Begleitperson in der Beschei-

nigung nicht die Schwester eingetragen ist.

Außerdem ist es der Schwester zuzumuten, mit ihrem Hund außerhalb 

des Grundstücks Gassi zu gehen. Der Bruder muss weder das „große“ 

noch das „kleine“ Geschäft in dem gemeinsamen Garten dulden. Hält 

sich die Schwester nicht an die Auflagen des Amtsgerichts, kann das 

teuer werden: Es droht ihr ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro.

AG München, Urteil vom 7.11.2013, 483 C 33323/12 WEG

Baustellen-Lärm: Behörde muss bei Überschreitung von 
Richtwerten zum Schutz von Nachbarn einschreiten

Überschreitet Lärm von einer Baustelle die in der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970 (AVV 

Baulärm) festgelegten „Eingreif-Richtwerte“ an der Wohnung eines 

Nachbarn, muss die Immissionsschutzbehörde auf Antrag des Nach-

barn geeignete Maßnahmen zur Begrenzung des Baulärms anordnen. 

Welche Maßnahmen die Behörde ergreift, steht in ihrem Ermessen. 

Der Nachbar kann aber konkrete Einzelmaßnahmen verlangen, wenn 

sich behördlich angeordnete Maßnahmen als unwirksam erweisen. 

Missachtet der Bauherr vollziehbare behördliche Anordnungen wie-

derholt und hartnäckig, kann auch der Betrieb der Baustelle vorläufig 

untersagt werden. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-

Württemberg entschieden. Auf den Eilantrag einer Wohnungsmiete-

rin verpflichtete das Gericht das Landratsamt Böblingen, das bereits 

Maßnahmen zur Minderung des Lärms von einer Großbaustelle ange-

ordnet hatte, durch einstweilige Anordnung zu weiteren Maßnahmen 

zum Lärmschutz.

Die beigeladenen Bauherrinnen errichten auf dem ehemaligen Flugfeld 

in Böblingen fünf Mehrfamilienhäuser. Die Antragstellerin ist Mieterin 

einer Wohnung im eines Gebäudes neben der Großbaustelle in einem 

Mischgebiet (Gewerbe/Wohnen). Sie beschwerte sich seit Baubeginn 

über unzumutbaren Lärm. Der Antragsgegner ordnete Maßnahmen 

zur Lärmminderung an, setzte die in der AVV Baulärm für Mischgebiete 

festgelegten Immissions-Richtwerte fest und drohte den Beigeladenen 

bei Nichtbefolgung der angeordneten Maßnahmen Zwangsgelder von 

1.000 bis 1.500 Euro an.

Die Antragstellerin rügte anschließend, die Beigeladenen setzten die 

Anordnungen ungenügend um. Die Immissions-Richtwerte würden 

fortlaufend überschritten. Sie beantragte daher beim Verwaltungsge-

richt (VG) Stuttgart eine einstweilige Anordnung mit weitergehenden 

Maßnahmen zur Lärmminderung. Das VG lehnte den Antrag mit der 

Begründung ab, der Antragstellerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis, 

weil die Behörde bereits geeignete Maßnahmen ergriffen habe.

Der VGH ist dem nicht gefolgt und hat dem Landratsamt Böblingen 

als Antragsgegner durch einstweilige Anordnung unter anderem dazu 

verpflichtet, sich von den Beigeladenen wöchentlich Lärmprognosen 

Bauen und 
Wohnen
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sowie einen Maßnahmenkatalog zur Minderung des Baulärms auf zu-

lässige Richtwerte vorlegen zu lassen, und bei Überschreitungen der 

Lärm-Richtwerte die Bauarbeiten vorläufig einzustellen, sofern der 

Baulärm nicht nachweislich unvermeidbar ist.

Die Antragstellerin habe Anspruch darauf, dass die Immissionsschutz-

behörde gegenüber den Bauherrinnen weitere geeignete Maßnahmen 

zur Lärmminderung anordne, weil die bisher angeordneten Maßnah-

men ohne durchgreifenden Erfolg geblieben seien. Die Behörde habe 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zwar grundsätzlich ein Er-

messen, ob und mit welchen Mitteln sie nach diesem Gesetz einschrei-

te und ob sie einen Baustopp anordne. Dieses Ermessen sei hier aber 

zugunsten der Antragstellerin „auf Null reduziert“. Die Bauherrinnen 

hätten die in einem Mischgebiet zulässigen Lärmwerte hartnäckig und 

für eine beträchtliche Zeitdauer überschritten. Das sei durch zahlreiche 

schalltechnische Messungen nachgewiesen. Die Antragstellerin werde 

dadurch irreversibel Lärmimmissionen ausgesetzt, die sich zumindest 

an der Grenze zur Gesundheitsgefahr bewegten. Der Grundsatz effek-

tiven Rechtsschutzes gebiete daher, die Immissionsschutzbehörde zu 

einem weitergehenden Einschreiten zu verpflichten und ihr auch kon-

krete Einzelmaßnahmen aufzugeben.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 

05.02.2015, 10 S 2471/14, rechtskräftig

Mieter muss Einbau von Rauchwarnmeldern dulden

Zwei Wohnungsbaugesellschaften hatten beschlossen, ihren Woh-

nungsbestand einheitlich mit Rauchwarnmeldern auszustatten und 

warten zu lassen. Die Mieter lehnten den Einbau jedoch ab. Begrün-

dung: Sie hätten bereits eigene Rauchwarnmelder angebracht. Der 

Streit ging durch alle Instanzen. Am Ende erteilten die Karlsruher Rich-

ter den Mietern eine deutliche Abfuhr.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die von den Vermietern be-

absichtigten Maßnahmen bauliche Veränderungen sind, die zu einer 

nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswerts und einer dauerhaften 

Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse im Sinne des § 555b 

Nr. 4 und 5 BGB führen und deshalb von den Mietern zu dulden sind.

Der Einbau und die spätere Wartung der Rauchwarnmelder erfolgen 

„durch eine Hand“, sodass ein hohes Maß an Sicherheit gewährleis-

tet wird. Das führt wiederum zu einer nachhaltigen Verbesserung auch 

im Vergleich zu einem Zustand, der bereits durch den Einbau der vom 

Mieter selbst eingebauten Rauchwarnmelder erreicht ist.

Die Duldungspflicht der Mieter ergibt sich darüber hinaus aus der ge-

setzlichen Verpflichtung der Vermieter (hier: § 47 Abs. 4 BauO des 

Landes Sachsen-Anhalt), Rauchwarnmelder einzubauen.

BGH, Urteil vom 17.6.2015, VIII ZR 216/14

Bodenbelag: Wechsel nur mit Zustimmung des  
Mieters

Eine Mieterin verklagte ihren Vermieter auf Austausch des in der Woh-

nung befindlichen Teppichbodens. Der Vermieter erklärte sich auch 

grundsätzlich zum Austausch des Bodenbelags bereit, lehnte jedoch 

die Verlegung eines neuen Teppichbodens ab. Er bot der Mieterin statt-

dessen an, einen Laminatboden verlegen zu lassen, was die Mieterin 

wiederum ablehnte.

Vor Gericht war sie damit erfolgreich. Das Landgericht Stuttgart ent-

schied: Der Vermieter einer Wohnung darf im Rahmen seiner Instand-

haltungspflicht einen mitvermieteten Teppichboden nicht einfach ge-

gen den Willen des Mieters durch einen Laminatboden ersetzen. Der 

Austausch eines Teppichbodens gegen einen Laminatboden weicht 

nämlich erheblich vom bisherigen Zustand der Wohnung ab.

Das subjektive Wohngefühl verändert sich nach Auffassung des Ge-

richts erheblich durch die Verlegung von Laminat, da es sich um ei-

nen deutlich andersartigen Bodenbelag im Vergleich zu Teppichboden 

handelt. Dass Teppichboden als Bodenbelag im Mietvertrag nicht aus-

drücklich schriftlich festgelegt ist, war dagegen für das Gericht uner-

heblich. 

LG Stuttgart, Urteil vom 1.7.2015, 13 S 154/14
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Fehlendes Warnzeichen: Gemeinde haftet für Unfall 
eines Motorradfahrers auf Rollsplitt

Stürzt ein Motorradfahrer auf Rollsplitt im Kurvenbereich einer Ge-

meindestraße, haftet die Gemeinde für seine Schäden, wenn sich kein 

Warnhinweis unmittelbar vor der Unfallstelle befindet. Allerdings 

muss sich der Motorradfahrer ein Mitverschulden anrechnen lassen, 

wenn ein paar Kurven vor der Unfallstelle ein Gefahrstellenschild ge-

standen hat. Dies hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht 

(OLG) entschieden und eine Haftung der Gemeinde für 2/3 der Schä-

den angenommen.

Die beklagte Gemeinde ließ auf einer Gemeindestraße Straßenaus-

besserungsarbeiten durch ein beauftragtes Unternehmen durchführen. 

Das Unternehmen verwendete unter anderem Rollsplitt. Knapp eine 

Woche nach Beendigung der Arbeiten ließ es die zuvor aufgestellten 

Warnschilder „Splitt“ und „Rollsplitt“ entfernen. Es verblieb lediglich 

ein Warnschild (Zeichen 101 Gefahrstelle), das mehrere Kurven vor der 

Unfallstelle aufgestellt war. Der Geschädigte befuhr mit seinem Mo-

torrad bei Tageslicht die Straße und stürzte im Bereich einer rechten 

Kurve auf Rollsplitt. Er hatte beim Verlassen des Kurvenbereichs sein 

Motorrad beschleunigt. Er erlitt unter anderem Verletzungen an der 

Hand und am Knie und wurde in der Folge dreimal operiert. Er verlang-

te Schadenersatz und Schmerzensgeld von der Gemeinde.

Das OLG hat eine Haftung der Gemeinde als Träger der Straßenbau-

last auf Schadenersatz und Schmerzensgeld bejaht. Auch wenn die 

Gemeinde die konkret durchzuführenden Arbeiten auf ein anderes 

Unternehmen übertragen hat, behalte sie ihre Aufsichts- und Überwa-

chungspflichten, die sie hier verletzt habe. Denn das beauftragte Un-

ternehmen habe nach Durchführung der Bauarbeiten die auf Rollsplitt 

hinweisenden Schilder mit Ausnahme des Schildes ein paar Kurven vor 

der Unfallstelle unmittelbar vor dem Unfall abbauen lassen. Der Roll-

splitt sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Weise beseitigt gewe-

sen, dass keine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer mehr bestanden 

hätte.

Jedoch treffe den Motorradfahrer haftungsrechtlich ein Mitverschul-

den. Dieses ergebe sich aus der von dem Motorrad ausgehenden Be-

triebsgefahr, die durch einen Fahrfehler des Motorradfahrers erhöht 

worden sei. Denn der Motorradfahrer habe sein Motorrad im Kurven-

bereich zum Beschleunigen hochgeschaltet und damit eine vermeid-

bare Gefahrerhöhung geschaffen. Zwar sei der auf der Straße befind-

liche Rollsplitt für ihn vor und bei Befahren der Rechtskurve optisch 

nicht erkennbar gewesen. Jedoch hätte für den Motorradfahrer das ein 

paar Kurven vor der Unfallstelle auf eine Gefahrenstelle hinweisende 

Verkehrszeichen Anlass sein müssen, im Bereich der Rechtskurve das 

Motorrad nicht zu beschleunigen. Das Schild hätte Warnung sein müs-

sen, dass auch mit einigem zeitlichen Abstand noch Gefahrenstellen 

auftreten können. Zudem sei aufgrund des optischen Eindrucks für 

den Benutzer der Straße erkennbar gewesen, dass im Unfallbereich 

Ausbesserungsarbeiten stattgefunden hatten, die zu besonderer Vor-

sicht hätten Anlass geben müssen. Denn der ausgebesserte Bereich sei 

deutlich dunkler gefärbt gewesen als der übrige Straßenbelag.

Das Mitverschulden des Motorradfahrers führe zu einer Haftungsver-

teilung von 1/3 zu seinen Lasten und 2/3 zulasten der Gemeinde. Ne-

ben 2/3 der materiellen Schäden unter anderem an Helm und Motor-

rad erhalte der Motorradfahrer ein Schmerzensgeld in Höhe von 4.000 

Euro.

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 18.06.2015, 

7 U 143/14

Motorradfahrer, der auf Rollsplitt stürzt, erhält  
keinen Schadensersatz und kein Schmerzensgeld

Ein ähnlicher Fall wurde vor dem LG Magdeburg verhandelt. Das Er-

gebnis dort: Das Land Sachsen-Anhalt muss einem 32-jährigem Mo-

torradfahrer aus dem Nürnberger Land keinen Schadensersatz in Höhe 

von knapp 3.000 Euro sowie kein Schmerzensgeld von mindestens 

2.500 Euro zahlen. Dies hat der Einzelrichter der 10. Zivilkammer mit 

Urteil vom 30.07.2015 entschieden.

Im August 2013 wurde auf der Bundesstraße B 27 zwischen Rübeland 

und Elbingerode der Straßenbelag ausgebessert. Nach Ende der Arbei-

ten befand sich in einer Linkskurve Rollsplitt auf der Fahrbahn. 150 m 

vor dem Rollsplittfeld war ein Verkehrszeichen aufgestellt, das mit ei-

nem Piktogramm vor dem Splitt warnte.

Der Kläger, der am 21.08.2013 die Kurve mit ca. 50 km/h passierte und 

aufgrund des Rollsplitts stürzte, meint, dass das Schild keine ausrei-

chende Warnung gewesen sei. Es hätte weiterhin eine Geschwindig-

Bußgeld & 
Verkehr
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keitsbegrenzung angeordnet werden müssen. Zudem sei der Rollsplitt 

aufgrund der Kurve sehr schlecht zu erkennen gewesen.

Das Gericht hat entschieden, dass das Land keine Amtspflichten in 

Form der Verkehrssicherungspflichten verletzt hat. Den Unfall hat sich 

der Kläger selbst zuzuschreiben. Aufgrund des Warnschildes musste 

sich der Kläger auf Rollsplitt einstellen. Nötigenfalls hätte er so lang-

sam fahren müssen, dass er auf dem Rollsplitt nicht ausrutscht. Erfolgt 

eine ausreichende Warnung vor Rollsplitt, ist die Straßenbaubehörde 

ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen. Mehr kann nicht ver-

langt werden.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann vom Kläger mit der Beru-

fung zum Oberlandesgericht Naumburg angefochten werden.

LG Magdeburg, Pressemitteilung vom 04.08.2015 zum Urteil 10 O 

1092/13 vom 30.07.2015 (nrkr)

Fahrtenbuchführung darf auch nach Verkehrsverstoß 
durch Beifahrer angeordnet werden

Einem Fahrzeughalter kann die Führung eines Fahrtenbuchs auch dann 

auferlegt werden, wenn der Verkehrsverstoß von dem Beifahrer sei-

nes Fahrzeugs begangen wurde. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) 

Mainz entschieden. Die Berufung wurde zugelassen.

Die Klägerin, ein als GmbH organisierter Gewerbebetrieb, ist Halterin 

eines Transporters. Aus dem Beifahrerfenster dieses Fahrzeugs wurde 

bei einem Überholvorgang eine klare Flüssigkeit auf den Fahrer eines 

Motorrollers geschüttet. Der Geschäftsführer der GmbH gab im Rah-

men des wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleiteten staatsan-

waltlichen Ermittlungsverfahrens an, er könne die Nutzer des Fahr-

zeugs nicht nennen, und legte eine Liste mit den Anschriften seiner 

Mitarbeiter vor.

Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil der Täter nicht fest-

gestellt werden konnte. Daraufhin ordnete der beklagte Landkreis ge-

genüber der Klägerin die Führung eines Fahrtenbuchs hinsichtlich des 

Transporters für die Dauer von zwölf Monaten an. Dagegen wandte 

sich die Klägerin mit dem Argument, eine Fahrtenbuchauflage könne 

nur nach einem Verkehrsverstoß durch den Fahrzeugführer erfolgen.

Dieser Ansicht ist das VG entgegengetreten. Die Führung eines Fahr-

tenbuchs dürfe nicht nur dann angeordnet werden, wenn der voraus-

gegangene Rechtsverstoß vom Fahrzeugführer begangen worden sei. 

Nach Sinn und Zweck des Gesetzes solle mit einer Fahrtenbuchauflage 

sichergestellt werden, dass bei künftigen Verstößen im Straßenverkehr 

deren Ahndung ohne Schwierigkeiten möglich sei. Deshalb sei es un-

erheblich, ob die Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften bei der 

Tat, die nur den Anlass für die Auferlegung des Fahrtenbuchs darstelle, 

auf den Fahrzeugführer oder einen anderen Fahrzeuginsassen zurück-

gehe. Die Ermittlung des für den Vorfall bei der Überholfahrt Verant-

wortlichen sei auch nicht möglich gewesen, weil die Klägerin wegen 

Fehlens eigener Aufzeichnungen zu den Vorgängen in ihrem Betrieb 

den Kreis der Mitarbeiter, die mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen 

sein könnten, nicht habe eingrenzen können.

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 15.07.2015, 3 K 757/14.MZ

Wer wendet, sollte besonders gut aufpassen

Wendet ein Autofahrer auf einer Straße, wobei er die Entfernung zu ei-

nem nachfolgenden Wagen noch als „ausreichend“ einschätzt, kommt 

es aber zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der nicht rechtzeitig 

bremsen konnte, so haftet der Wendende nicht voll. Dies, obwohl er 

in seiner Situation besonders vorsichtig hätte fahren müssen. Da der 

Lkw-Fahrer aber für die generelle Regel „innerhalb der überschaubaren 

Wegstrecke“ anhalten zu können, zu schnell gefahren war (sonst wäre 

er nicht aufgefahren, so die Richter), hat seine Kfz-Haftpflichtversiche-

rung sich zu 25 Prozent an den Kosten zu beteiligen. 

OLG Celle, 14 U 139/14



Oktober 2015

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 22

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens 
stellen keine Nachlassverbindlichkeit dar

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens sind nicht steuer-

mindernd als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Wegen der grundsätz-

lichen Bedeutung der Rechtssache hat das Gericht die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen. Das Verfahren ist dort unter dem Akten-

zeichen II R 33/15 anhängig.

Der Kläger beerbte neben weiteren Erben zu einem Drittel seinen On-

kel. Zum Nachlass gehörte ein Grundstück, das mit einem Zweifami-

lienhaus bebaut war, in dem der Onkel eine Wohnung selbst bewohnt 

und die andere vermietet hatte. Das Haus wurde mit einer Ölheizung 

betankt. Noch zu Lebzeiten hatte der Onkel Heizöl bezogen, das auf-

grund einer veränderten Ölqualität zu einer Verschmutzung der Heiz-

ölanlage führte, wodurch das Öl nicht mehr richtig angesaugt werden 

konnte. Dies hatte zur Folge, dass sich das Öl zuerst in einem Tank 

sammelte und dann austrat und zentimeterhoch im Ölauffangraum 

stand. Erst nach dem Tod des Onkels wurde der Ölaustritt bemerkt 

und eine Fachfirma von den Erben mit der Schadensbeseitigung beauf-

tragt. Die Kosten hierfür machte der Kläger zu einem Drittel in seiner 

Erbschaftsteuererklärung als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das Fi-

nanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung ab.

Das FG Münster teilte diese Ansicht und wies die Klage ab. Als Nach-

lassverbindlichkeiten seien nur solche Schulden abzugsfähig, die im 

Zeitpunkt des Erbfalls schon in der Person des Erblassers durch ge-

setzliche, vertragliche und außervertragliche Verpflichtungen begrün-

det seien. Außerdem sei erforderlich, dass die Verbindlichkeiten den 

Erblasser im Zeitpunkt des Todes wirtschaftlich belastet haben, er also 

davon ausgehen musste, die Verpflichtungen unter normalen Um-

ständen selbst erfüllen zu müssen. Der Umstand, dass der Onkel des 

Klägers im Streitfall durch den Einkauf von ungeeignetem Öl nur die 

Ursache für die zur Schadensbeseitigung erforderlichen Aufwendun-

gen gesetzt habe, reiche dementsprechend für den Abzug der Aufwen-

dungen als Nachlassverbindlichkeiten nicht aus. Der Onkel des Klägers 

sei nicht behördlich zur Beseitigung des Ölschadens aufgefordert wor-

den. Da der Ölschaden erst nach dem Tod des Onkels bemerkt worden 

sei, habe dieser auch nicht zu Lebzeiten mit einer vertraglichen Inan-

spruchnahme durch seine Mieter rechnen müssen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 30.04.2015, 3 K 900/13 Erb, nrkr.

Zuwendungen bei gleichzeitigem Erbverzicht:  
Qualifikation von Willen der Parteien abhängig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Qualifikation von Zu-

wendungen bei gleichzeitigem Erbverzicht beschäftigt. Er hält fest, 

dass hierfür vorrangig der Wille der Parteien maßgebend sei.

Der Kläger verlangt die Übertragung mehrerer Miteigentumsanteile an 

einem Grundstück, von denen er geltend macht, er habe sie der Be-

klagten, seiner Tochter aus erster Ehe, geschenkt. Die Parteien schlos-

sen im Jahr 2008 eine notarielle Vereinbarung, die als „mittelbare 

Grundbesitzschenkung – Erbvertrag – Erb- und Pflichtteilsverzicht“ be-

zeichnet ist. Darin heißt es unter anderem, der Kläger verpflichte sich, 

der Beklagten einen Geldbetrag zu schenken, den sie ausschließlich 

zum Erwerb einer bestimmten, im Vertrag näher bezeichneten Eigen-

tumswohnung sowie von Miteigentumsanteilen in Höhe von jeweils 

18/100 an zwei weiteren Eigentumswohnungen auf demselben Grund-

stück verwenden dürfe. In den am selben Tag geschlossenen Kaufver-

trägen über die Wohnungen wurde festgehalten, dass der Kläger der 

Beklagten die Grundstücksanteile schenke, indem er den hierauf ent-

fallenden Kaufpreis einschließlich der Grunderwerbssteuer entrichte, 

und die Schenkung auf die Erb- und Pflichtteilsrechte der Beklagten 

angerechnet werden solle. Die verbleibenden Miteigentumsanteile an 

den Wohnungen, an denen die Beklagte lediglich Teileigentum erwarb, 

erwarb der Kläger für sich selbst. Insoweit setzte er der Beklagten ein 

Vermächtnis aus. Die Beklagte erklärte gegenüber dem Kläger den 

Verzicht auf ihr gesetzliches Erb- und Pflichtteilsrecht aufschiebend 

bedingt durch den Vollzug der Schenkung der Grundstücksanteile und 

den Vollzug des Vermächtnisses.

Die Vorinstanzen haben die Klage, die auf einen vom Kläger erklärten 

Widerruf der Schenkung wegen groben Undanks gestützt ist, abgewie-

sen. Das Berufungsgericht nahm an, dass eine Rückforderung wegen 

Widerrufs der Schenkung nicht in Betracht komme, da der Kläger der 

Beklagten die Wohnungen nicht unentgeltlich, sondern gegen die Er-

klärung des Erbverzichts zugewendet habe.

Ehe, Familie 
und Erben
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Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und den Rechtsstreit 

zurückverwiesen. Ob eine im Zusammenhang mit einem Erbverzicht 

gewährte Zuwendung als Schenkung einzuordnen sei, hänge vorran-

gig vom Willen der Parteien ab, so die Bundesrichter. Komme es dem 

Erblasser in erster Linie darauf an, dass der Empfänger der Zuwendung 

auf sein Erbrecht verzichtet, spreche dies dafür, eine als Ausgleich hier-

für geleistete Zuwendung als entgeltlich anzusehen. Stehe dagegen 

die Zuwendung als solche im Vordergrund und werde der Erbverzicht 

lediglich als eine besondere Form der Anrechnung auf das Erbrecht 

gewählt, sei in der Regel von einem unentgeltlichen Charakter der Zu-

wendung auszugehen.

Das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung des Charakters der Zu-

wendung den Willen der Parteien nicht hinreichend ermittelt und zu 

Unrecht allein darauf abgestellt, ob der Zuwendungsempfänger auf 

sein Pflichtteilsrecht oder auf sein gesetzliches Erbrecht verzichtet. An-

haltspunkte für den maßgeblichen Willen der Vertragsparteien könn-

ten sich insbesondere aus den Umständen des Zustandekommens der 

Vereinbarung und ihrer Ausgestaltung im Einzelnen ergeben. Im Streit-

fall sei zu beachten, dass die Zuwendung des Klägers in der notariellen 

Vertragsurkunde als erstes geregelt und ausdrücklich als Schenkung 

bezeichnet wird.

Da das Berufungsgericht sich mit den Umständen des Zustandekom-

mens der notariellen Vereinbarung nicht näher auseinandergesetzt 

und im Übrigen keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob die geltend 

gemachten Widerrufsgründe im Fall einer Schenkung den Widerruf 

wegen groben Undanks rechtfertigen, konnte der BGH eigenen Anga-

ben zufolge die Sache nicht abschließend entscheiden.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.07.2015, X ZR 59/13

Sorgerecht: Heillos zerstrittene Eltern können nicht 
gemeinsam erziehen

Besteht zwischen einem getrennt lebenden Elternpaar keine tragfähi-

ge soziale Beziehung mehr und kann nicht mal „ein Mindestmaß an 

Übereinstimmung“ in wesentlichen Bereichen erzielt werden, so muss 

zum Wohl des Kindes die gemeinsame elterliche Sorge aufgehoben 

und auf einen Elternteil übertragen werden. 

Das OLG Köln machte deutlich, dass Maßstab für den Entzug des Sor-

gerechts stets das Kindeswohl sei: „Gewichtige Gesichtspunkte des 

Kindeswohls sind die Bindungen des Kindes, die Prinzipien der Förde-

rung (Erziehungseignung) und der Kontinuität sowie die Beachtung 

des Kindeswillens.“ 

In dem konkreten Fall stand fest, dass sich der Kontakt der beiden El-

tern auf vehemente gegenseitige Schuldzuweisungen beschränkt und 

eine Einigung bezüglich der Erziehung in keinem einzigen Punkt erzielt 

werden konnte. Und weil die Trennung mehr als zwei Jahre zurücklag 

und alle Versuche einer Elternberatung gescheitert sind, sei die Bezie-

hung nicht mehr zu retten. Deswegen sei es im Sinne des Kindes, die 

gemeinsame elterliche Sorge zu entziehen und auf einen der Elterntei-

le zu übertragen (hier auf die Mutter). 

OLG Köln, 4 UF 204/11

Unterhaltsrecht: OLG Hamm gibt neue Leitlinien 
bekannt

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat seine neuen Leitlinien zum 

Unterhaltsrecht (Stand 01.08.2015) bekannt gegeben. Grund für die 

neuen Leitlinien sei die Tatsache, dass die Bedarfssätze/Tabellenbeträ-

ge der Düsseldorfer Tabelle zum 01.08.2015 aufgrund des erhöhten 

Mindestbedarfs geändert worden sind. Ansonsten bleibe in den Leitli-

nien alles beim Alten, so das OLG.

Zwar sei auch das Kindergeld rückwirkend zum 01.01.2015 erhöht wor-

den. Gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibe-

trags, des Kinderfreibetrags und des Kinderzuschlags sei allerdings bei 

der Anwendung von § 1612b Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch für die 

Zeit bis zum 31.12.2015 weiterhin das Kindergeld in bisheriger Höhe 

maßgebend.

Die Leitlinien sind von den Familiensenaten des OLG erarbeitet wor-

den, um eine möglichst einheitliche Rechtsprechung im gesamten Be-

zirk des OLG zu erzielen.

Oberlandesgericht Hamm, PM vom 27.07.2015
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Sechs von zehn Hobbysportlern nutzen  
Hightech-Geräte beim Sport

Drei Viertel der jungen Freizeitsportler setzen neue Technologien 

ein, Pulsmessgeräte sind auch bei älteren Sportlern beliebt, immer-

hin 7 Prozent verwenden Actionkameras. Das ist das Ergebnis einer 

repräsentativen Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Digi-

talverbands Bitkom, bei der 1.014 Bundesbürger ab 14 Jahren befragt 

wurden.

Mit dem Smartphone aufs Laufband oder mit dem Kalorienzähler zur 

Pilates-Stunde: Beim Sport gehören neue Technologien dazu. Sechs 

von zehn Freizeitsportlern (60 Prozent) nutzen Hightech-Geräte wäh-

rend des Trainings oder Wettkampfs, wie eine repräsentative Bitkom-

Umfrage ergeben hat. Das entspricht 34 Millionen Menschen. Vor zwei 

Jahren lag der Wert noch bei 55 Prozent. Beliebteste Sportbegleiter 

sind Smartphone, Pulsmessgerät sowie Schritt- und Kalorienzähler. 

Aber auch MP3-Player, Actionkameras, herkömmliche Handys und 

Smartwatches kommen zum Einsatz. Insbesondere junge Menschen 

setzen auf Hightech: Drei Viertel der 14- bis 29-jährigen Freizeitsport-

ler (76 Prozent) nutzen Handy und Co. beim Sport. Aber auch bei den 

Sportlern ab 65 ist es immerhin knapp jeder Dritte (31 Prozent).

Laut Umfrage treiben 81 Prozent aller Deutschen ab 14 Jahren Sport. 

Das sind 57 Millionen Menschen. Mehr als jeder dritte Freizeitsportler 

(37 Prozent) nutzt zumindest hin und wieder ein Smartphone beim 

Sport. Bei den 14- bis 29-jährigen Hobbysportlern sind es sogar 57 

Prozent. Ein Pulsmessgerät, zum Beispiel in Form einer Uhr, trainiert 

bei 29 Prozent aller Freizeitsportler mit. Bei den Befragten ab 65 Jahren 

ist es immer noch jeder Fünfte (20 Prozent). Einen Schritt- und Kalo-

rienzähler, etwa in Form eines Fitnesstrackers, setzen 17 Prozent der 

Breitensportler ein. Zudem verwenden 13 Prozent einen MP3-Player 

und 4 Prozent ein herkömmliches Handy.

Actionkameras, etwa am Skihelm oder am Fahrrad, werden immerhin 

schon von 7 Prozent der Freizeitsportler eingesetzt. Nach Einschätzung 

von Bitkom wird der Anteil mit der Zeit noch deutlich steigen.

BITKOM, Mitteilung vom 4.8.2015

Genehmigung der Briefporti der Deutschen Post in 
den Jahren 2003, 2004 und 2005 rechtswidrig

Die Bundesnetzagentur hat der Deutschen Post in den Jahren 2003, 

2004 und 2005 zu hohe Entgelte für die Postdienstleistungen „Stan-

dardbrief“ national, „Kompaktbrief“ national, „Großbrief“ national 

und „Postkarte“ national genehmigt. Dies hat das Bundesverwaltungs-

gericht in Leipzig auf die Klage eines Kunden der Deutschen Post in drei 

Urteilen entschieden.

Auf der Grundlage der Bestimmungen des Postgesetzes und der Post-

Entgeltregulierungsverordnung fasste die Bundesnetzagentur durch 

einen Beschluss aus dem Jahr 2002 die der Entgeltgenehmigung un-

terliegenden Postdienstleistungen der beigeladenen Deutschen Post 

in drei Körben zusammen, darunter einem Korb mit den Formaten 

Postkarte, Standardbrief, Kompaktbrief und Großbrief. Der Beschluss 

stellte ferner das Ausgangsentgeltniveau für die Dienstleistungen der 

drei Körbe entsprechend dem nach den Absatzmengen des Jahres 2001 

gewichteten Durchschnitt der Entgelte fest und legte die gesamtwirt-

schaftliche Preissteigerungsrate sowie eine zu erwartende Produktivi-

tätsfortschrittsrate fest. Diese Maßgrößen sollten für den Geltungs-

zeitraum des Beschlusses bis Ende 2007 die dann jeweils für ein Jahr zu 

erteilenden Genehmigungen konkreter Entgelte bestimmen.

Der Kläger ist ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder Postdienst-

leistungen erbringen. Er wendet sich als Postkunde unter anderem ge-

gen die Genehmigungen der Entgelte, welche die Bundesnetzagentur 

auf der Grundlage der festgelegten Maßgrößen für die Jahre 2003, 

2004 und 2005 für die Postdienstleistungen Postkarte, Standardbrief, 

Kompaktbrief und Großbrief erteilt hat. Das Verwaltungsgericht Köln 

hat die Klagen abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat 

die Berufungen des Klägers zurückgewiesen und dies in erster Linie 

damit begründet, der Kläger werde durch die an die Beigeladene ge-

richteten Entgeltgenehmigungen nicht in eigenen Rechten verletzt. 

Er schulde zwar - wie wohl fast jeder in Deutschland - im Falle eines 

geschlossenen Beförderungsvertrages das genehmigte Entgelt; dies 

rechtfertige aber nicht die Annahme, durch eine rechtswidrige Geneh-

migung könnten eigene Rechte des Klägers verletzt sein.

Das Bundesverwaltungsgericht hat auf die Revisionen des Klägers die 

drei Entgeltgenehmigungen mit Bezug auf das Rechtsverhältnis zwi-

Medien &  
Telekommu-
nikation
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schen der beigeladenen Deutschen Post und dem Kläger für die Jah-

re 2003, 2004 und 2005 aufgehoben: Soweit der Kläger als Kunde 

der beigeladenen Deutschen Post mit ihr - etwa durch Einwurf eines 

frankierten Briefes in den Postkasten - Beförderungsverträge schließt, 

kann er gegen die Genehmigung des dafür geschuldeten Entgelts Klage 

erheben. Er kann geltend machen, die Genehmigung verstoße gegen 

die insoweit einschlägigen Bestimmungen des Postgesetzes und der 

Post-Entgeltregulierungsverordnung über die Höhe zulässiger Entgel-

te. Durch eine deshalb rechtswidrige Genehmigung wird er in eigenen 

Rechten verletzt.

In der Sache hat die Bundesnetzagentur bei der Genehmigung der Ent-

gelte gegen die gesetzlichen Vorgaben verstoßen. Sie hat insbesonde-

re die Produktivitätsfortschrittsrate so festzulegen, dass die auf dieser 

Grundlage genehmigten Entgelte im Durchschnitt die Kosten der effi-

zienten Leistungsbereitstellung der in dem Korb zusammengefassten 

Postdienstleistungen nicht übersteigen. Hiervon ist die Bundesnetz-

agentur abgewichen. Sie hat ausdrücklich von einer vollständigen An-

näherung der Entgelte an diese Kosten abgesehen, weil dies im Interes-

se finanzschwächerer Wettbewerber der beigeladenen Deutschen Post 

liege und so der Herbeiführung eines funktionierenden Wettbewerbs 

auf den Postmärkten diene. Dieses Vorgehen ist von den gesetzlichen 

Vorgaben nicht gedeckt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Genehmigungen nur aufge-

hoben, soweit sie mit Bezug auf das Rechtsverhältnis zwischen der 

beigeladenen Deutschen Post und dem Kläger Entgelte genehmigen. 

Der Kläger kann als Folge nachgewiesenermaßen gezahlte Entgelte 

zurückverlangen. Auf andere Kunden wirken die Entscheidungen sich 

nicht aus.

BVerwG, Pressemitteilung vom 05.08.2015 zu den Urteilen 6 C 8.14, 6 

C 9.14 und 6 C 10.14 vom 05.08.2015

Unerlaubtes Filesharing kann Tausende kosten

Der Bundesgerichtshof hat in drei Verfahren die Urteile der Vorins-

tanzen bestätigt, die drei Internet-Anschlussinhaber zu Schadenersatz 

und Abmahnkosten verurteilt hatten, weil sie oder ihre Kinder illegal 

Musik heruntergeladen und sie in Tauschbörsen zur weltweiten „Be-

dienung“ angeboten hatten. 

In einem Fall (hier ging es um die 14jährige Tochter der Anschluss-In-

haberin) betrugt die Rechnung des Tonträgerherstellers 200 Euro pro 

Titel, was sich einschließlich der Abmahnkosten auf 3.900 Euro sum-

mierte. 

In allen drei Fällen gelang es den Familien nicht nachzuweisen, dass sie 

keine Titel heruntergeladen beziehungsweise ihre Mitbewohner aus-

reichend darüber aufgeklärt hatten, illegale Downloads zu vermeiden. 

In einem Fall war die Familie „in Urlaub“, was ebenso nicht nachge-

wiesen wurde wie im anderen Fall die Angabe, dass der 17jährige Sohn 

zwar den Computer haben nutzen dürfen, ihm jedoch das Passwort 

nicht bekannt gewesen sei.

BGH, I ZR 19/14 u. a.

Verbraucherrecht: „Ohne Internet“ bringt teilweise 
Kostenerstattung

Kunden, die längere Zeit ohne Internet auskommen müssen, steht 

dafür Schadenersatz zu. Zumindest anteilig: Funktioniert das Internet 

wegen eines Anbieterwechsels für längere Zeit nicht, so können antei-

lig die Kosten verlangt werden, die bei geglückter Schaltung marktüb-

lich und durchschnittlich für den Internetanschluss angefallen wären. 

Weitere Ansprüche – wie zum Beispiel die Kosten für einen zusätzli-

chen, ersatzweise abgeschlossenen Vertrag – dürfen nicht abgerechnet 

werden. 

In dem konkreten Fall hatte ein Kunde die Absicht, den Internetanbie-

ter zu wechseln. Seinem bisherigen Provider gelang es nicht, die tech-

nischen und vertraglichen Voraussetzungen für einen reibungslosen 

Wechsel zu schaffen – der Mann war zwölf Tage offline und klagte. Er 

verlangte von seinem ehemaligen Anbieter die Erstattung der Kosten 

für einen Internetvertrag mit längerer Laufzeit, den er in den zwölf Ta-

gen ersatzweise abgeschlossen hatte. 

Das Gericht sprach ihm aber nur 21 Euro Schadenersatz zu – so viel, 

wie ihn sein ursprünglicher Anschluss mit einem monatlichen Tarif-

preis von 52,49 Euro in den entgangenen zwölf Tagen gekostet hätte.

AmG Düsseldorf, 20 C 8948/13
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Kommunalaufsicht darf überschuldeten Kreis zu 
Erhöhung der Kreisumlage anweisen

Kommt ein Kreis seiner Verpflichtung, einen ausgeglichenen Haushalt 

zu erstellen, beharrlich nicht nach, so darf er kommunalaufsichtlich zu 

Maßnahmen angewiesen werden, die gegenüber den kreisangehörigen 

Gemeinden rechtlich zulässig sind. Dazu kann auch eine Erhöhung der 

Kreisumlage gehören, wie das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 

entschieden hat.

Der Kläger, ein seit Jahren finanziell notleidender hessischer Landkreis, 

hatte trotz Aufforderung durch den Beklagten weder eine Anhebung 

des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2010 noch Einsparmaß-

nahmen in entsprechender Höhe beschlossen. Die Kommunalaufsicht 

des Landes wies ihn daraufhin an, den Hebesatz für die Kreisumlage 

um drei Prozent zu erhöhen. Die Klage des Kreises hiergegen war vor 

dem Verwaltungsgericht zunächst erfolgreich, wurde jedoch in der Be-

rufungsinstanz durch den Verwaltungsgerichtshof (VGH) abgewiesen.

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Der VGH sei zu Recht da-

von ausgegangen, dass der Kläger seiner im Rahmen der kommuna-

len Selbstverwaltung zu beachtenden Pflicht zum Haushaltsausgleich 

nicht nachgekommen war. Der Kläger habe sich dieser Pflicht nicht 

mit dem Argument entziehen können, er werde vom Land finanziell 

unzureichend ausgestattet. Die Kommunalaufsicht habe mit einer 

Anweisung zur Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf eine Verringerung 

des Haushaltsdefizits des Kreises hinwirken dürfen. Dabei seien nach 

den tatsächlichen Feststellungen des VGH die Belange der kreisange-

hörigen Gemeinden, denen einen finanzielle Mindestausstattung zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben verbleiben muss, gewahrt worden.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 16.06.2015, BVerwG 10 C 13.14

VGH Rheinland-Pfalz: Elektronischer Rechtsverkehr 
seit 1. August 2015 eröffnet

Seit dem 1. August 2015 ist der elektronische Rechtsverkehr zum 

Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz eröffnet. Der Verfassungsge-

richtshof Rheinland-Pfalz ist damit bundesweit das erste Verfassungs-

gericht, bei dem Klagen, Anträge und sonstige Schriftstücke rechts-

wirksam auf elektronischem Wege eingereicht werden können.

„Nach der langjährigen positiven Erfahrung mit dem elektronischen 

Rechtsverkehr beim Oberverwaltungsgericht ist dieser Schritt nur 

konsequent“, sagte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Dr. Lars 

Brocker am 30. Juli 2015 in Koblenz. Brocker erinnerte daran, dass 

der elektronische Rechtsverkehr zum Oberverwaltungsgericht bereits 

am 5. Februar 2004 eröffnet worden sei. Da die Geschäfte des Ver-

fassungsgerichtshofs ohnehin beim Oberverwaltungsgericht geführt 

würden, biete es sich an, die gesammelten Erfahrungen und vorhande-

nen Ressourcen für einen noch schnelleren, effizienteren und kosten-

günstigeren verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz zu nutzen. Brocker 

wies darauf hin, dass eine gewöhnliche E-Mail für die Einreichung von 

Schriftsätzen aber nicht ausreiche: Notwendig sei eine qualifizierte 

elektronische Signatur.

Dabei betonte Brocker vor allem mit Blick auf die Verfassungsbeschwer-

den, dass der elektronische Rechtsverkehr eine zusätzliche Option ist, 

nicht aber verpflichtend für den Rechtssuchenden. Er rechne damit, 

dass vor allem Rechtsanwälte von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch 

machen werden. Wie bisher könnten Klagen und Anträge selbstver-

ständlich auch weiterhin auf dem Postweg oder per Telefax eingereicht 

werden. Der elektronische Rechtsverkehr sei keine Zugangshürde für 

den Rechtssuchenden und dürfe dies auch nicht werden.

Weitere Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie 

auf der Homepage des VGH Rheinland-Pfalz.

VGH Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom 30.07.2015

Polizeihund in Festnahmesituation außer Kontrolle: 
Mit Bisswunden übersätes Opfer zu entschädigen

Setzt die Polizei bei der Fahndung nach einem Täter Polizeihunde 

ein, so muss der polizeiliche Hundeführer den Hund auch in einer 

Festnahmesituation so beherrschen und kontrollieren, dass ein will-

kürliches Beißen ausgeschlossen ist. Dies hat das Oberlandesgericht 

(OLG) Karlsruhe entschieden und einem 14-Jährigen Schadenersatz 

und Schmerzensgeld von 2.500 Euro zugesprochen. Der Jugendliche 

war während einer Fahndung der Polizei weggelaufen und hatte sich 

deswegen verdächtig gemacht. Die Polizei setzte deswegen einen ih-

rer Hunde auf ihn an. Beim Festhalten war der Jugendliche mehrfach 

gebissen worden.

Staat &  
Verwaltung
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Die Polizei hatte nachts auf einem Parkgelände nach dem Täter eines 

kurz zuvor begangenen Raubüberfalls gefahndet. Der Kläger und ei-

nige andere Jugendliche rannten davon, als sie die Polizeifahrzeuge 

sahen, um einer polizeilichen Kontrolle zu entgehen. Aufgrund dieses 

verdächtigen Verhaltens entschloss sich die Polizei zur Festnahme 

der Flüchtenden unter Einsatz eines Diensthundes. Der von der Leine 

gelassene Hund stürzte sich auf den Kläger und fügte ihm zahlreiche 

Bissverletzungen zu. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der 

Kläger mit dem vorausgegangenen Raub nichts zu tun hatte. Der Klä-

ger konnte aufgrund der Verletzungen mehrere Tage seine Hände nicht 

benutzen, mehrere Wochen war eine Wundversorgung erforderlich.

Er fordert in einem Prozess gegen das Land Baden-Württemberg 

Schmerzensgeld und Schadenersatz. Er meint, dass der Einsatz des 

Polizeihundes rechtswidrig gewesen sei. Bereits das Landgericht (LG) 

Freiburg hatte ihm Schadenersatz und Schmerzensgeld zugesprochen, 

war aber nicht von einer Amtspflichtverletzung des Diensthundefüh-

rers ausgegangen und hatte auch ein Mitverschulden des zum Zeit-

punkt des Vorfalls alkoholisierten Klägers angenommen.

Das OLG Karlsruhe hat die LG-Entscheidung im Ergebnis bestätigt. An-

ders als das LG ging es jedoch von einer zumindest fahrlässigen Amts-

pflichtverletzung des Hundeführers der Polizei aus. Zwar seien die Po-

lizeibeamten damals berechtigt gewesen, den Jugendlichen vorläufig 

festzunehmen. Denn zunächst habe der Verdacht einer Straftat gegen 

den Jugendlichen bestanden. Jedoch habe der Hundeeinsatz nicht den 

gesetzlichen Voraussetzungen der Anwendung des sogenannten un-

mittelbaren Zwangs entsprochen. Für die Vielzahl der Bissverletzun-

gen, die der Kläger erlitten habe, gebe es keinen nachvollziehbaren 

Grund. Das Ausmaß der Verletzungen sei unverhältnismäßig.

Der Hundeführer sei verpflichtet gewesen, dafür zu sorgen, dass es al-

lenfalls bei einem einzelnen, der Festnahme dienenden Biss bleibt. Der 

polizeiliche Hundeführer müsse den Hund auch in einer Festnahmesi-

tuation so beherrschen und kontrollieren, dass ein willkürliches Beißen 

ausgeschlossen sei. Es liege eine zumindest fahrlässige Amtspflichtver-

letzung des Polizeibeamten vor, für welche das Land Baden-Württem-

berg als Dienstherr einzustehen habe. Da das Land aus diesem Grund 

zur Zahlung von 2.500 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld ver-

pflichtet sei, komme es auf weitere Fragen zur Rechtmäßigkeit des 

Hundeeinsatzes nicht an.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 18.06.2015, 9 U 23/14

4,46 Milliarden Euro Mauteinnahmen

Im Jahr 2014 betrugen die Einnahmen aus der streckenbezogenen 

Lkw-Maut insgesamt 4,46 Milliarden Euro. Dies geht aus dem Bericht 

zur Tätigkeit der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) 

im Jahr 2014 hervor, den die Bundesregierung als Unterrichtung vor-

gelegt hat.

Gegenüber dem Jahr 2013 sind die Mauteinnahmen damit um 53 Mil-

lionen Euro gestiegen, heißt es weiter. Nach Abzug unter anderem der 

Systemkosten und der Ausgaben zur Entlastung des Güterkraftver-

kehrsgewerbes seien insgesamt 3,43 Milliarden Euro an Investitionen 

aus diesen Mautmitteln in die Bundesfernstraßen investiert worden. 

Davon gingen drei Milliarden Euro in die Bundesautobahnen und 426 

Millionen Euro in die Bundesstraßen.

Bei den Bundesautobahnen sind 1,72 Milliarden Euro in die Erhaltung 

investiert worden, schreibt die Regierung. Bei den Bundesstraßen seien 

dafür 238 Millionen Euro aufgewendet worden.

Bundestag, hib-Meldung vom 10.8.2015
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Lebens- und Rentenversicherungsverträge: BGH 
klärt bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nach 
Widerspruch

Bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung von Lebens- und 

Rentenversicherungsverträgen müssen Versicherungsnehmer, die nach 

§ 5a Absatz 1 Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz alter Fassung (VVG 

a.F.) dem Zustandekommen des Vertrages widersprochen haben, sich 

die Vorteile des Versicherungsschutzes anrechnen lassen. Hierzu zäh-

len beispielsweise die Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag, 

die der Versicherer bei Auszahlung des Rückkaufswertes für den Ver-

sicherungsnehmer an das Finanzamt abgeführt hat. Nicht bereiche-

rungsmindernd zu berücksichtigen sind dagegen die Abschluss- und 

Verwaltungskosten. Dies geht aus zwei Urteilen des Bundesgerichts-

hofs (BGH) hervor.

Die Kläger hatten beim beklagten Versicherer 1999 beziehungsweise 

2003 fondsgebundene Renten- beziehungsweise Lebensversiche-

rungsverträge nach dem in § 5a VVG a.F. geregelten „Policenmodell“ 

abgeschlossen. Jahre später kündigten sie die Verträge und erklärten 

schließlich den Widerspruch nach § 5a VVG a.F. Der Versicherer zahl-

te auf die Kündigungen hin den jeweiligen Rückkaufswert an die Klä-

ger aus. Diese verlangen nun Rückzahlung aller von ihnen geleisteten 

Beiträge nebst Zinsen abzüglich der Rückkaufswerte, da die Verträge 

infolge der Widersprüche nicht wirksam zustande gekommen seien.

Das Oberlandesgericht (OLG) hat den Klagen teilweise stattgegeben. 

Es hat angenommen, die Versicherungsnehmer hätten die Widersprü-

che wirksam erklärt und könnten dem Grunde nach Rückzahlung aller 

Prämien verlangen, müssten sich dabei aber den während der Dauer 

der Prämienzahlung genossenen Versicherungsschutz anrechnen las-

sen. Die Revisionen des beklagten Versicherers, der den Abzug weiterer 

Positionen erstrebt, hatten im Wesentlichen keinen Erfolg.

Der BGH verweist auf ein Urteil seines IV. Zivilsenats vom 07.05.2014 

(IV ZR 76/11), wonach Versicherungsnehmer bei der nach einem wirk-

samen Widerspruch durchzuführenden bereicherungsrechtlichen 

Rückabwicklung ihrer Lebens- und Rentenversicherungsverträge nicht 

uneingeschränkt alle gezahlten Prämien zurückverlangen können, 

sondern sich vielmehr den jedenfalls bis zur Kündigung des jeweiligen 

Vertrags genossenen Versicherungsschutz anrechnen lassen müssen. 

Ausgehend hiervon habe das OLG in den Streitfällen den geschuldeten 

Wertersatz auf der Grundlage der Prämienkalkulation des beklagten 

Versicherers in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise ge-

schätzt und die auf die gezahlten Prämien entfallenden Risikoanteile 

in Abzug gebracht.

Lediglich in einem Punkt hat der BGH einen weiteren Abzug für gebo-

ten gehalten. Anders als das OLG meine, müsse sich der Versicherungs-

nehmer zusätzlich zu dem Rückkaufswert, den er bereits vom Versiche-

rer erhalten hat, die Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag, 

die der Versicherer bei Auszahlung des Rückkaufswertes für den Versi-

cherungsnehmer an das Finanzamt abgeführt hat, als Vermögensvor-

teil anrechnen lassen. Weitere Positionen, die der Versicherer in Abzug 

bringen wollte, habe das OLG hingegen zu Recht nicht berücksichtigt. 

Dies gelte insbesondere für die vom Versicherer geltend gemachten 

Abschluss- und Verwaltungskosten. Insoweit könne sich dieser nicht 

auf den Wegfall der Bereicherung berufen. Die Verwaltungskosten sei-

en bereits deshalb nicht bereicherungsmindernd zu berücksichtigen, 

weil sie unabhängig von den streitgegenständlichen Versicherungs-

verträgen angefallen und beglichen worden seien. Hinsichtlich der Ab-

schlusskosten gebiete es der mit der richtlinienkonformen Auslegung 

des § 5a VVG a.F. bezweckte Schutz des Versicherungsnehmers, dass 

der Versicherer in Fällen des wirksamen Widerspruchs das Entreiche-

rungsrisiko trägt. Auch die Ratenzahlungszuschläge führten zu keinem 

teilweisen Wegfall der Bereicherung der Beklagten.

Die Bereicherungsansprüche der Kläger umfassten auch die durch die 

Beklagte gezogenen Nutzungen. Das OLG sei zutreffend davon ausge-

gangen, dass nur die Nutzungen herauszugeben sind, die vom Berei-

cherungsschuldner tatsächlich gezogen wurden. Es habe zu Recht die 

Darlegungs- und Beweislast beim Versicherungsnehmer gesehen und 

ihm einen entsprechenden Tatsachenvortrag abverlangt, der nicht ohne 

Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers auf eine tatsächliche 

Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe, etwa in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, gestützt werden kann. 

Über weitere Einzelfragen des Nutzungsersatzes hatte der BGH eigenen 

Angaben zufolge nicht zu entscheiden, da keine der Parteien Einwen-

dungen gegen die Schätzung des OLG erhoben habe.

BGH, Urteile vom 29.07.2015, IV ZR 384/14 und IV ZR 448/14

Verbraucher, 
Versicherung 
& Haftung
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Flugbuchungen im Internet: Schon erstmalige  
Preisangabe muss Endpreis einschließlich aller  
Preisbestandteile ausweisen

Fluggesellschaften müssen im Rahmen eines elektronischen Bu-

chungssystems bei jeder Angabe von Preisen für Flüge und damit auch 

bei der erstmaligen Angabe von Preisen den zu zahlenden Endpreis 

einschließlich aller Preisbestandteile angeben. Dies hebt der Bundes-

gerichtshof (BGH) hervor.

Die beklagte Fluggesellschaft hält im Internet ein mehrere Schritte 

umfassendes elektronisches Buchungssystem für die von ihr angebo-

tenen Flugdienste bereit. Bis Ende 2008 war das Buchungssystem so 

gestaltet, dass der Kunde nach der im ersten Schritt erfolgten Wahl 

des Flugziels und -datums in einem zweiten Schritt eine Tabelle mit 

Abflug- und Ankunftszeiten und der Angabe des Flugpreises jeweils 

in zwei unterschiedlichen Tarifen vorfand. Unterhalb der Tabelle wa-

ren in einem gesonderten Kasten die für einen ausgewählten Flug 

anfallenden Steuern und Gebühren sowie der Kerosinzuschlag ange-

geben und der daraus berechnete „Preis pro Person“ durch eine Um-

randung ausgewiesen. Hinter dem Kasten war ein Sternchenhinweis 

angebracht, über den am Ende des zweiten Buchungsschritts auf 

den möglichen Anfall und die Bedingungen einer zunächst nicht in 

den Endpreis eingerechneten Bearbeitungsgebühr („Service Charge“) 

hingewiesen wurde. Nachdem der Kunde die erforderlichen Daten 

in einem dritten Buchungsschritt eingegeben hatte, wurde in einem 

vierten Buchungsschritt der Reisepreis einschließlich der Bearbei-

tungsgebühr ausgewiesen.

Nachdem die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vor-

schriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Ge-

meinschaft am 01.11.2008 in Kraft getreten war, änderte die Beklagte 

2009 ihr Buchungssystem. Im zweiten Buchungsschritt führte sie in 

der tabellarischen Übersicht der Abflug- und Ankunftszeiten wieder 

nur den Flugpreis an. Für einen ausgewählten Flug gab sie am Ende 

der Tabelle den Flugpreis, Steuern und Gebühren, den Kerosinzuschlag 

und die Summe dieser Beträge an. In einem gesonderten Kasten un-

terhalb der Tabelle wurden der aus diesen Angaben gebildete Preis und 

die „Service Charge“ angegeben und darunter der daraus berechnete 

Preis pro Person ausgewiesen.

Der klagende Verbraucherschutzverband meint, beide Preisdarstellun-

gen entsprächen nicht den Anforderungen des Artikel 23 Absatz 1 Satz 

2 der VO (EG) Nr. 1008/2008. Er hat die Beklagte unter anderem auf 

Unterlassung verklagt. Die Klage hatte Erfolg.

Der BGH hat nach Einholung einer Vorabentscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs entschieden, dass die tabellarische Preisdarstel-

lung des beanstandeten Buchungssystems in der von der Beklagten bis 

Ende 2008 verwendeten Fassung gegen die Vorgaben des Artikels 23 

Absatz 1 Satz 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008 verstoßen habe, weil für die 

in der Tabelle dargestellten Flugdienste lediglich die reinen Flugpreise 

ausgewiesen waren und der Endpreis für einen bestimmten Flugdienst 

erst im weiteren Buchungsprozesses auf späteren Internetseiten an-

gegeben war. Es habe damit an einer übersichtlichen Darstellung der 

Endpreise gefehlt. Auch bei dem 2009 geänderten Buchungssystem 

der Beklagten sei die Angabe eines Endpreises (Flugpreis zuzüglich 

Steuern und Gebühren, Kerosinzuschlag und Servicegebühr) entgegen 

den Vorgaben des Artikels 23 Absatz 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 1008/2008 

nur für einen ausgewählten Flug und nicht für sämtliche in der Tabelle 

angezeigten Flugdienste erfolgt.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 30.07.2015, I ZR 29/12
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Lieferung von „Feuerschalen“ unterliegt dem  
ermäßigten Mehrwertsteuersatz

Das Finanzgericht Baden-Württemberg entschied zugunsten eines frei-

schaffenden Metallbildhauers, dass der Mehrwertsteuersatz für „Feu-

erschalen“ als Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst 7 v. H. beträgt.

Der Kläger stellt u. a. aus Stahl pro Woche mehrere individuell gefer-

tigte „Feuerschalen“ her. Diese können mit Festbrennstoffen oder mit 

einem mit flüssigen Brennstoffen befüllten Fackeleinsatz im Innen- 

und Außenbereich verwendet werden.

Nach Auffassung des 14. Senats sind die „Feuerschalen“ Originaler-

zeugnisse der Bildhauerkunst und keine Handelswaren. Handelswaren 

unterliegen im Gegensatz zu Originalerzeugnissen der Bildhauerkunst 

dem Regelsteuersatz von 19 v. H. Die „Feuerschalen“ seien als Ge-

brauchsgegenstände nicht schon infolge ihres schlichten äußeren Er-

scheinungsbilds und ihrer Nutzungsmöglichkeiten eine Handelsware. 

Auf deren Wert oder die Qualität der Kunst komme es nicht an. Erfor-

derlich sei eine Gegenüberstellung der „Feuerschalen“ mit vergleich-

baren industriellen oder handwerklichen Produkten anhand objektiv 

erkennbarer Kriterien. Maßgebend sei nach der Rechtsprechung, dass 

es sich bei dem Werk, der „Feuerschale“, um eine höchst persönliche 

Schöpfung handelt, mit der der Künstler einem ästhetischen Ideal 

Ausdruck verleiht. Der künstlerische Eindruck müsse prägend sein. 

Die Steuerermäßigung diene der Förderung der Kunst, indem sie einen 

steuerlichen Anreiz für den Erwerb von Kunst schaffe. Bei den „Feuer-

schalen“ des Klägers dominiere infolge des Herstellungsprozesses, der 

gewählten Form und Farbe die Gestaltung der Flammen. Jede „Feuer-

schale“ sei aufgrund der Vorgehensweise des Klägers ein Unikat. Jede 

„Feuerschale“ habe einen über die schlichte Reproduktion hinausrei-

chenden individuellen, schöpferischen Charakter. Dem stehe nicht die 

vom Finanzamt vorgelegte unverbindliche Zolltarifauskunft für Um-

satzsteuerzwecke des Bundes- und Wissenschaftszentrums der Bun-

desfinanzverwaltung entgegen, nach der die „Feuerschalen“ als „den 

Kohlebecken ähnliche, nicht elektrische Haushaltsgeräte, für Feuerung 

mit Festbrennstoffen“ eingeordnet wurden. Denn diese sei für Umsatz-

steuerzwecke nicht verbindlich.

FG Baden-Württemberg, Pressemitteilung vom 06.08.2015 zum Ur-

teil 14 K 3317/13 vom 22.06.2015

Werbung mit einem im Internet veröffentlichten 
Testergebnis zulässig

Der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg hat es einem 

Händler aus Oldenburg gestattet, mit einem im Internet veröffent-

lichten Testergebnis zu werben. Damit ist eine Entscheidung des Land-

gerichts Oldenburg geändert worden.

Der Händler warb in einem Bestellmagazin für einen Staubsauger und 

pries diesen mit dem Testergebnis „sehr gut“ an. Als Fundstelle für das 

Testergebnis nannte er ein Internetportal. Der Kläger, ein Wettbe-

werbsverband, forderte den Händler auf, die Werbung zu unterlassen. 

Er vertrat die Auffassung, dass die Bezugnahme auf ein im Internet ver-

öffentlichtes Testergebnis wettbewerbswidrig sei. Der Händler weiger-

te sich, die Werbung einzustellen, weswegen der Wettbewerbsverband 

ihn vor dem Landgericht Oldenburg auf Unterlassung in Anspruch 

nahm. Das Landgericht gab dem Wettbewerbsverband Recht und führ-

te zur Begründung aus, dass der Hinweis allein auf eine Fundstelle im 

Internet unzulässig sei. Der Verbraucher müsse die Möglichkeit haben, 

anhand der Fundstelle das Testergebnis auch ohne Internet nachlesen 

zu können.

Die dagegen von dem Händler eingelegte Berufung vor dem Ober-

landesgericht hatte Erfolg. Der 6. Zivilsenat änderte das Urteil des 

Landgerichts und entschied, dass der Händler mit dem Testergebnis 

werben dürfe. Nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sei 

die Werbung mit einem Testergebnis zulässig, wenn der Verbraucher 

deutlich auf die Fundstelle hingewiesen werde und leicht auf das Tes-

tergebnis zugreifen könne. Ein leichter Zugriff sei grundsätzlich auch 

auf ein im Internet veröffentlichtes Testergebnis möglich. Das Internet 

sei in weiten Bevölkerungskreisen verbreitet. Ihm komme eine immer 

größere gesellschaftliche Bedeutung zu. Ein Verbraucher könne sich 

selbst dann ohne große Mühe Zugang zum Internet verschaffen, wenn 

er über keinen eigenen Anschluss verfüge. Ihm werde dabei nicht mehr 

abverlangt, als wenn er sich ein in einer Zeitschrift veröffentlichtes 

Testergebnis besorgen müsste.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

OLG Oldenburg, Pressemitteilung vom 10.08.2015 zum Urteil 6 U 

64/15 vom 31.07.2015

Wirtschaft, 
Wettbewerb 
& Handel
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Winzer müssen in Onlineshops auf Sulfite in ihren 
Weinen hinweisen

Winzer sind dazu verpflichtet, beim Onlineverkauf ihrer Weine auf dort 

enthaltene Sulfite hinzuweisen. Dies hat das Landgericht (LG) Trier 

entschieden und es einem Winzer auf den Antrag eines Verbraucher-

schutzvereins hin verboten, im geschäftlichen Verkehr Kaufverträge 

über eBay anzubahnen, ohne auf enthaltene Sulfite hinzuweisen. Für 

den Fall einer Zuwiderhandlung wurde dem Winzer ein Ordnungsgeld 

oder Ordnungshaft angedroht.

Die Verpflichtung zur Kennzeichnung des Weines im Fernabsatz ergibt 

sich laut LG aus der Lebensmittelinfo-Verordnung. Danach müsse auf 

Schwefelstoffe oder Sulfite hingewiesen werden, wenn deren Konzen-

tration in dem Lebensmittel mehr als zehn Milligramm pro Kilogramm 

oder zehn Milligramm pro Liter beträgt. Nach dem Vortrag des Antrag-

stellers enthält aber jeder Wein aufgrund der natürlichen Gärung einen 

Sulfitgehalt von mehr als zehn Milligramm pro Liter.

Die Entscheidung erging in einem Einstweiligen Verfügungsverfahren 

ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung des Winzers als 

Antragsgegner. Dieser kann gegen den Beschluss des LG Widerspruch 

einlegen. Dies würde dazu führen, dass die Sache in einer mündlichen 

Verhandlung neu zu erörtern wäre.

Landgericht Trier, Beschluss vom 08.07.2015, 7 HK O 41/15

Neuausrichtung der Gründungs- und Mittelstands-
beratung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat heute Eckpunk-

te zur künftigen Förderung der Gründungs- und Mittelstandsberatung 

vorgelegt. Damit werden die verschiedenen Programme des Bundes, 

die Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 

Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen unterstützen, zu 

einer einheitlichen Förderung zusammengefasst. So erhalten diese 

einen besseren Zugang zu externem unternehmerischen Know-how. 

Gerade für Menschen, die sich selbständig machen, sind eine gute 

Vorbereitung und Begleitung von unternehmerischen Richtungsent-

scheidungen essenziell. Professionelle Beratung unterstützt dabei, die 

Erfolgschancen von Gründungen wie auch die Leistungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit bestehender Unternehmen zu steigern.

Vorbehaltlich der parlamentarischen Zustimmung zum Haushalt 2016 

stehen für das kommende Jahr 16 Mio. Euro aus Bundesmitteln für die 

Beratung zur Verfügung. Die aus dem Europäischen Sozialfonds kofi-

nanzierten Zuschüsse sind vor allem für kleine und finanziell nicht sehr 

starke Unternehmen in schwächer entwickelten Regionen von großer 

Bedeutung. Die Richtlinien der künftigen Förderung werden im Herbst 

veröffentlicht und zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die neue Förde-

rung ersetzt die bisherige „Förderung unternehmerischen Know-hows“ 

sowie die Programme „Gründercoaching Deutschland“, „Turn-Around-

Beratung“ und „Runder Tisch“. Antragsberechtigt sind neu gegründete 

sowie bereits bestehende KMU sowie Freie Berufe im Sinne der EU-

Mittelstandsdefinition. Die Durchführung der neuen Beratungsförde-

rung übernimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

BMWi, Pressemitteilung vom 21.7.2015

(Zahn-)Arztrecht: Reklamehaftes Anpreisen über 
Groupon oder „Daily Deal“ ist nicht gestattet

Ein Zahnarzt verhält sich wettbewerbswidrig, wenn er über Gutschein-

portale (hier Groupon sowie Daily Deal) im Internet reklamehaft seine 

Leistungen bewirbt. 

Das Landgericht Köln beanstandete die Reklame für eine professionel-

le Zahnreinigung (19 Euro) sowie das Bleaching der Zähne plus kos-

metischer Zahnreinigung (149 Euro) und bestätigte damit die Auffas-

sung der Zahnärztekammer. Der Zahnarzt verstoße damit gegen die 

Berufsordnung sowie gegen die „Marktverhaltensregel“ im Sinne des 

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Sein Verhalten sei „an-

preisend“ – und der angebotene Deal außerdem „zeitlich begrenzt“ ge-

wesen. Der potenzielle Kunde sei dadurch geradezu verführt worden, 

darauf einzugehen, ohne sich vorher eventuell ausreichend Gedanken 

zu machen, das Angebot anzunehmen. 

LG Köln, 31 O 25/12


